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STÄDTE- UND GEMEINDERAT ist die einzige unabhängige
und ebenso die meistgelesene Fachzeitschrift für Kom-
munal- und Landespolitik in Nordrhein-Westfalen. Sie
führt kommunale Wissenschaft und Praxis, Kommunal-
recht und Kommunalpolitik zusammen. Die Zeitschrift hat
sich als Diskussionsforum für neue Entwicklungen in der
kommunalen Welt einen Namen gemacht.

Die 1946 erstmals verlegte Fachzeitschrift STÄDTE- UND

GEMEINDERAT ist das offizielle Organ des Städte- und Ge-
meindebundes Nordrhein-Westfalen. Als Spitzenverband
kreisangehöriger Städte und Gemeinden repräsentiert
dieser rund 9 Mio. Bürger und Bürgerinnen sowie 86 
Prozent der Ratsmitglieder in Nordrhein-Westfalen.

STÄDTE- UND GEMEINDERAT enthält monatlich aktuelle 
Informationen aus den zentralen Interessengebieten der
Kommunalpolitiker und Verwaltungsbeamten:

• Finanzen, Wirtschaft, Soziales, Schule und Kultur
• Verwaltungsfragen und Neue Steuerung
• Kommunalrecht
• Kommunale Wirtschaftsunternehmen
• Tourismus und Freizeit

Darüber hinaus enthält STÄDTE- UND GEMEINDERAT Sonder-
seiten, die überregional über Produkte und Neuheiten für
den kommunalen Markt informieren. Der Leser erhält so-
mit einen Überblick über Aktuelles aus den Bereichen:

• Bürokommunikation
• Umweltschutz
• Nutzfahrzeuge im öffentlichen Dienst
• Müll- und Abfallbeseitigung
• Verkehrswesen
• Landschaftspflege
• Wohnungswesen, Städtebau
• Freizeitanlagen, öffentliche Schwimmbäder
• Kommunale Energieversorgung
• Kreditwesen
• Raumplanung
• Krankenhausbedarf

Mit STÄDTE- UND GEMEINDERAT sind Sie 
abonniert auf Branchen-Information.

Schicken Sie den ausgefüllten Antwortcoupon an den 
Krammer Verlag, 
Vertriebsabteilung, Postfach 17 02 35, 
40083 Düsseldorf. 
Wenn es schneller gehen soll, faxen Sie uns den 
unterschriebenen Coupon:

FAX: 0211/9149-450

Name/ Vorname/Firma

Straße

Postleitzahl/Ort

Telefon/Fax

VAT-Nr.

Ich bezahle ❏ per Bankabbuchung ❏ gegen Rechnung

Bankleitzahl Konto-Nr.

Bankinstitut  Datum/Unterschrift 

Ja, ich möchte STÄDTE- UND GEMEINDERAT kennenlernen! Bitte senden Sie mir die näch-

sten drei aktuellen Aus gaben zum Vorzugspreis von nur € 10,25 (incl. MwSt. und Versand).

Die Lie ferung  endet mit Zustellung des dritten Heftes und geht nicht automatisch in ein Jah-

res abonnement über.

Ja, ich kenne STÄDTE- UND GEMEINDERAT bereits und möchte die Zeitschrift (10 Ausgaben)

im günstigen Jahresabonnement (€ 78,- incl. MwSt. und Versand) bestellen.

Vertrauens-Garantie: Das Abo können Sie innerhalb von 10 Tagen nach  Absendung des Bestell coupons 
schriftlich beim Krammer Verlag, Vertriebs abteilung, Postfach 17 02 35, 40083 Düsseldorf, widerrufen.
Rechtzeitige Absendung genügt!

Datum/Unterschrift 

❏

❏

Die Fachzeit schrift Für Kommunal-und
Landespolitik in Nordrhein-Westfalen
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Die Fachzeitschrift für Kommunal- und
Landespolitik in Nordrhein-Westfalen

Dr. Bernd Jürgen Schneider
Hauptgeschäftsführer StGB NRW

EDITORIAL

Wer gut haushalten will, muss gut rechnen 
können. Das gilt in Unternehmen wie in Kommunen. Es
müssen aber auch die richtigen Informationen - sprich:
Zahlen - zur Verfügung stehen. Sonst wird aus einer 
florierenden Institution über Nacht ein Pleitekandidat. 
Jahrzehntelang haben Städte und Gemeinden - wie 
die staatlichen Ebenen - akribisch ihre Einnahmen 
und Ausgaben dokumentiert. Ziel war die Schwarze 
Null, wenn nicht gar ein leichter Überschuss. Aber 
das bewährte System der Kameralistik hatte seine
Schwachstellen. Deshalb wurde vor fünf Jahren in 
Nordrhein-Westfalen ein doppisches Haushaltswesen,
das so genannte Neue kommunale Finanzmanagement -
NKF - eingeführt. Seit gut einem Jahr arbeiten unsere
396 Kommunen und 31 Kreise damit. 
Die neue Buchungstechnik ist kompliziert, aber sie hat
uns die Augen geöffnet. Jetzt sehen wir genau, wo wir
über Jahre hinweg von der Substanz leben. Manche
wünschen sich, das NKF wäre besser nicht eingeführt
worden. Aber man kann die scharfe Brille nicht dafür 
verantwortlich machen, was man damit an unschönen
Dingen sieht. 
Das NKF ist ganz klar ein Fortschritt, selbst wenn es 
viel Arbeit macht. Gleichwohl hat das moderne 
Buchungssystem auch Schwachstellen. So ist nicht 
einzusehen, warum man zur Inventur jeden Gegenstand
alle drei Jahre buchstäblich in die Hand nehmen muss.

Auch die Art und Weise, wie außerplanmäßige 
Abschreibungen zu buchen sind, ist praxisfern und 
belastet die Kommunen zusätzlich ohne Nutzen. Und 
der Gesamtabschluss zum Jahresende 2010 setzt die
Kommunen unnötig unter Zeitdruck. Eine Verschiebung
um zwei Jahre käme allen entgegen. Angesichts dieser
Mängel ist es sinnvoll, das NKF-Gesetzeswerk umgehend
nachzubessern.
Jedoch bietet auch das beste Haushaltswesen keinen
Ausweg aus der kommunalen Finanzkrise. Wo selbst 
wachsende Einnahmen nicht ausreichen, um die laufenden
Kosten zu decken, muss etwas Grundsätzliches geschehen.
Allzu lang hat man den Städten und Gemeinden immer
mehr Aufgaben zugewiesen: Betreuung der Kinder, Sorge
um Behinderte, Unterstützung Langzeitarbeitsloser. 
All dies ist zweifelsohne gesellschaftlich wünschenswert,
aber in der Massierung nicht mehr bezahlbar. 
Was eine Kommune dauerhaft leisten kann und soll,
müssen wir in einem offenen Dialog mit unseren 
Bürgerinnen und Bürgern diskutieren. Aber dann muss
auch jeder weiteren Übertragung oder Ausdehnung 
von Aufgaben ein Riegel vorgeschoben werden. Dies 
als klare Botschaft an den neuen Landtag und die neue
Landesregierung von NRW.
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Kommunalfinanzen
Eine Einführung in die finanzwissen-
schaftliche Analyse der kommunalen Fi-
nanzwirtschaft, v. Horst Zimmermann,
Professor em. für Volkswirtschaftslehre
an der Univ. Marburg und Mitglied des
Wissenschaftlichen Beirats beim Bundes-
ministerium der Finanzen, 2. Auflage,
2009, 347 S., kart., 39 Euro, Berliner Wis-
senschafts-Verlag GmbH, ISBN 3-8305-
1637-8

Die deutschen Kommunen verfügen
über rund 30 Prozent des öffentli-
chen Gesamthaushalts. Dennoch

wurde das Thema der kommunalen Finanzen in Deutschland bisher
vorwiegend aus juristischer oder verwaltungswissenschaftlicher
Sicht behandelt. Angesichts leerer Kassen und der Diskussion um
weitere Einsparungen wird es jedoch immer wichtiger, ökonomische
Gesichtspunkte in den Vordergrund zu stellen. Die Einführung erläu-
tert verständlich und unter Einbeziehung zahlreicher Praxisbeispie-
le, welche Aufgaben die kommunale Ebene aus Sicht des Ökonomen
erfüllen soll, welche Einnahmen hierfür geeignet sind, wie ein Fi-
nanzausgleich zwischen Kommunen aussehen kann und welche Re-
geln bei der Gestaltung des kommunalen Haushalts zu beachten
sind. Das Werk verschafft Entscheidungsträgern in Kommunalver-
waltungen und Kommunalparlamenten, Mitarbeitern von Kammern
und Verbänden, Referenten in Ministerien sowie Studierenden der
Wirtschafts-, Rechts- und Verwaltungswissenschaften einen Zugang
zu den spezifischen Problemen der kommunalen Finanzen. 

Dichtheitsprüfung privater 
Abwasserleitungen
Informationen für Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer,
hrsg. v. NRW-Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz, 10 S., kostenlos zu best. beim Infoservice des Umweltministe-
riums, Tel.: 0211/4566-666, Fax: 0211/4566-388, Mail: infoservice@munlv.nrw.de
oder im Internet herunterzuladen unter www.umwelt.nrw.de/ministerium/
presse/presse_extra/pdf/dichtheitspruefungen.pdf

In Nordrhein-Westfalen gibt es etwa
200.000 Kilometer private Leitungen, die
Abwasser in die öffentliche Kanalisation
und damit zu den Kläranlagen führen. Da
durch undichte Leitungen Schmutzwasser
in den Boden oder ins Grundwasser ge-
langt und dadurch große Schäden verursa-
chen kann, müssen private Abwasserlei-
tungen bis 2015 auf Dichtheit geprüft wer-
den. Die Broschüre informiert vor allem
Hausbesitzer über die Dichtheitsprüfung
und gibt Tipps, wie unzugängliche Rohre
untersucht werden können und wer die
Prüfung vornehmen kann. Zudem infor-
miert die Broschüre über Fristen, Kosten
und die Instandsetzung defekter Rohre.
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Neuer Eigentümer für 
Naturerbeflächen in NRW
Die NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege möchte
Naturschutzflächen vom Bund übernehmen. Wie das NRW-Umwelt-
ministerium mitteilte, tritt die Stiftung jetzt in Verhandlungen ein,
um die Naturerbeflächen Trupbach im Kreis Siegen-Wittgenstein,
Petersberg im Rhein-Sieg-Kreis und Steinheide im Rhein-Erft-Kreis
als neuer Eigentümer vom Bund zu übernehmen. Der Bund hatte in
Verhandlungen mit dem Land NRW einen neuen Eigentümer für die
wertvollen Naturerbeflächen gesucht. Diskutiert werde zudem die
Übernahme weiterer Flächen wie etwa der Drover Heide im Kreis Dü-
ren. Die Flächen werden den Plänen zufolge als Schenkung abgege-
ben. Als neuer Eigentümer übernimmt die NRW-Stiftung die Pflege
und Weiterentwicklung der Gebiete für Ziele des Naturschutzes.

Ausrichter der NRW-Tage für die 
Jahre 2012 bis 2014

Die Ausrichter für die Nordrhein-Westfalen-Tage in den kommen-
den Jahren stehen fest. Die Stadt Detmold wird das Landesfest im
Jahr 2012 in Kooperation mit dem Kreis Lippe durchführen. 2013 ist
die Stadt Hückeswagen Ausrichter und 2014 wird das Landesjubilä-
um in Bielefeld gefeiert. Das Land veranstaltet den Nordrhein-West-
falen-Tag seit 2006 jährlich gemeinsam mit einer Stadt oder Ge-
meinde. Anlass für den NRW-Tag war der 60. Jahrestag der Grün-
dung des Landes. Die bisherigen Ausrichterstädte waren Düssel-
dorf, Paderborn, Wuppertal und Hamm. In diesem Jahr findet das
Volksfest in Siegen statt und im nächsten Jahr in Bonn.

Start der landesweiten Modellregion
für Erziehung
Die Stadt Paderborn wird zur landesweiten Modellregion für Erzie-
hung. Um kriminellen Entwicklungen bei Kindern und Jugendlichen
entgegenzuwirken, sollen Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder stär-
ker unterstützt werden. Wie NRW-Justizministerin Roswitha Müller-
Piepenkötter zum Auftakt des Projekts betonte, soll dafür die Arbeit
unter anderem von Kindergärten, Schulen, Medizinern und Therapeu-
ten sowie der Polizei und Justiz vernetzt werden. Die Justizministerin
hat zusammen mit Paderborns Bürgermeister Heinz Paus die Schirm-
herrschaft des wissenschaftlich begleiteten Projektes übernommen.

Vier Millionen Euro für 
Schulobstprogramm
In Nordrhein-Westfalen ist die erste Runde des Schulobstprogramms
gestartet. Rund 75.000 Schülerinnen und Schüler an 355 Grund- und
Förderschulen erhalten seit Mitte März 2010 an jedem Schultag kos-
tenlos einen Apfel oder eine andere Portion Obst oder Gemüse. Für
das Programm, an dem etwa jede zehnte Grundschule im Land teil-
nimmt, stehen bis zum Ende des nächsten Schuljahres vier Mio. Euro
zur Verfügung. Das Geld stammt jeweils zur Hälfte aus dem Landes-
haushalt und von der Europäischen Union. Um die Teilnahme am
Schulobstprogramm, das wissenschaftlich evaluiert wird, hatten sich
landesweit insgesamt 760 Grund- und Förderschulen beworben.

Fortschritte beim Ausbau der 
Kinderbetreuung
Innerhalb eines Jahres sind in Nordrhein-Westfalen 132 Mio. Euro
in die Betreuung von Kleinkindern investiert worden. Wie NRW-
Kinder- und Jugendminister Armin Laschet betonte, sei das Geld
für den Um-, Neu- und Ausbau der Angebote von Kindertagesein-
richtungen und Kindertagespflege ausgezahlt worden. Damit ge-
he der Ausbau der Kinderbetreuung in NRW „in erfreulich großen
Schritten“ voran. Die Mittel stammen aus dem U3-Programm des
Bundes, den Landesmitteln für Investitionen in Kindertagesein-
richtungen und dem Förderbereich „frühkindliche Bildung“ aus
dem Konjunkturprogramm II. Bewilligt wurden insgesamt rund
339 Mio. Euro.

Feier zum 20jährigen Bestehen der
EnergieAgentur.NRW
Die EnergieAgentur.NRW, mit 80 Mitarbeitern bundesweit die
größte vom Land getragene Einrichtung ihrer Art, konnte ihr 20-
jähriges Bestehen feiern. Es sei nur konsequent, wenn Nordrhein-
Westfalen als Energieregion Nummer 1 auch die Energieagentur
Nummer 1 beheimate, sagte NRW-Wirtschaftsministerin Christa
Thoben zum runden Jubiläum. Die EnergieAgentur.NRW sei seit
zwei Jahrzehnten nicht nur ein zuverlässiger Partner der Unterneh-
men, Forschungseinrichtungen und Kommunen in NRW, sondern
mit ihren breit angelegten Aktivitäten auch ein zentrales Instru-
ment zur Umsetzung der Energie- und Klimaschutzstrategie des
Landes.

Gütesiegel für individuelle Förderung
an elf Schulen
Die NRW-Landesregierung hat elf Schulen mit dem Gütesiegel „In-
dividuelle Förderung“ ausgezeichnet. Darunter sind die Realschu-
le der Gemeinde Niederkrüchten, die Städtische Katholische
Grundschule Marienloh in Paderborn, die Städtische Grundschule
Süd in Jülich, die Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule des Krei-
ses Gütersloh in Borgholzhausen, das Städtische Gymnasium Tho-
maeum in Kempen und die Städtische Realschule Enger. Wie NRW-
Schulministerin Barbara Sommer betonte, setzten die ausgezeich-
neten Schulen die Leitidee der individuellen Förderung besonders
vorbildlich und erfolgreich um. Insgesamt haben bisher 314 NRW-
Schulen das Gütesiegel „Individuelle Förderung“ erhalten.

Informationszentrum Nationalpark 
Eifel in Burg Vogelsang
In der Burg Vogelsang im Naturpark Eifel soll ein Informationszen-
trum entstehen. Dafür stellt das NRW-Umweltministerium rund
zwei Mio. Euro zur Verfügung. Weitere 850.000 Euro kommen von
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Vorgesehen ist das Geld
für eine Ausstellung auf 2.000 Quadratmetern in der ehemaligen
NS-Ordensburg. Als Ausstellungsfläche werden zwei Etagen im
Ostflügel des Gebäudekomplexes genutzt, in dem sich derzeit die
touristische Servicestelle befindet. 

NACHRICHTEN
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THEMA NKF-EVALUIERUNG

ten zur Verfügung und erlaubt die Bildung ent-
sprechender Kennzahlen.

GRENZEN DES VERGLEICHS 

Eine andere Frage ist, wie weit der interkom-
munale Vergleich solcher Kennzahlen führt.
Zweifel sind angebracht mit Blick auf die 
bereits bei der Aufstellung der Kernbilanzen
vorhandenen Bewertungs- und Ermessens-
spielräume, die zu einem gewissen Grad den
bloßen Kennzahlenvergleich erschweren.
Ein weiterer Wunsch war es, unabhängig
von reinen Zahlungsvorgängen den tatsäch-
lichen Verbrauch an Ressourcen in einer be-
stimmten Rechnungsperiode transparent zu
machen. Auch auf diesem Gebiet hat das NKF
die Haushalte einen deutlichen Schritt voran-
gebracht. Die konsequente und periodenge-
rechte Zuordnung von Abschreibungen und
Rückstellungen ist ein wesentlicher Vorteil ge-
genüber dem alten kameralen System. In der
Konsequenz ist es besser möglich, Kosten und
Erlöse im Haushalt einzelnen Produkten des
Verwaltungshandelns zuzuordnen.
In einem weiteren Punkt sind indes die Erwar-
tungen völlig enttäuscht worden. Die Reform
stand auch immer unter der Überschrift
„Mehr Wirtschaftlichkeit und Effektivität“.
Gerade in diesem Zusammenhang erfolgte der
Hinweis, dass durch die Umstellung auf die
Doppik der Rückgriff auf kaufmännische Stan-
dardsoftware erleichtert werde, was letzt-
lich auch zu Kostenvorteilen führe. Dies hat sich
freilich als Illusion erwiesen. Im Gegenteil: Die
erforderliche Umstellung der Software war ein
wesentlicher Kostenfaktor im Reformprozess.

BESSERE STEUERUNG? 

Schließlich war erklärtes Ziel der Reform,
die Steuerung der Kommunen durch die po-
litischen Gremien zu verbessern. Hierzu soll-
te das NKF durch bis dahin nicht verfügbare
steuerungsrelevante Daten, aber auch durch
die Art der Aufbereitung der verschiedenen
Informationen beitragen. Wer heute gefragt
würde, ob das NKF zu einer neuen Kultur der
Steuerung geführt hat, müsste dies wohl eher
verneinen. Bereits die Erwartung, dass ein NKF-
Haushalt für das durchschnittliche Ratsmit-
glied verständlicher und besser handhabbar
ist als die Haushalte alter Prägung, hat sich
nicht erfüllt. 
Dies hängt zum einen damit zusammen,
dass es noch nicht gelungen ist, das Informa-
tionsangebot an die Politik auf ein steuerungs-
relevantes Maß zu beschränken. Ein anderer
Aspekt ist, dass der notwendige Bewusstseins-

Das Neue kommunale Finanzmanagement hat den Kommunen 
in NRW einige Verbesserungen gebracht, muss aber in 
vielen Einzelpunkten optimiert und praxisnäher gestaltet werden

Dieses Ziel wurde erreicht. Die kommunale Bi-
lanz gibt umfassend Auskunft über Vermö-
genspositionen und Verbindlichkeiten ein-
schließlich erforderlicher Rückstellungen für
künftige Zahlungsverpflichtungen. Wie es
zu würdigen ist, dass ein Teil der Vermö-
genspositionen nicht liquidierbar ist, ob die
Bilanz einer Kommune auf eine solide Haus-
haltswirtschaft hindeutet oder Anlass zur Sor-
ge bietet, ist eine Frage der Bewertung. Im-
merhin stellt das NKF die erforderlichen Da-

ier Jahre nach Inkrafttreten des NKF-Ge-
setzes soll die NRW-Landesregierung

unter Mitwirkung der kommunalen Spitzen-
verbände dessen Auswirkungen überprüfen
und sodann Änderungsbedarf an den Land-
tag übermitteln. So sieht es § 10 des Einfüh-
rungsgesetzes zum NKF vor. Dieses Überprü-
fungsverfahren hat noch nicht zu Ergebnis-
sen geführt, obwohl die kommunalen Spitzen-
verbände bereits im Mai 2009 konkrete
Rechtsänderungen vorgeschlagen haben. 
Zu einer Evaluierung gehört die Frage: Wur-
den mit dem NKF die gesetzten Ziele erreicht
oder sind wir zumindest auf einem guten Weg
dorthin? Die Broschüre des NRW-Innenminis-
teriums vom Mai 1999 „Neues Kommunales
Finanzmanagement - Eckpunkte der Reform“
hatte erstmals die Zielsetzungen formuliert,
mit denen die Reform des Haushaltsrechts ver-
knüpft war. Ein Anliegen war, unabhängig von
jährlichen Finanzierungssalden eine verläss-
liche Aussage über die finanzielle Gesamtla-
ge einer Kommune machen zu können. 

� Mit der Evaluierung des Neuen kommunalen Finanzmanagements müssen die 
Haushaltsvorschriften angepasst werden

Der durchschlagende
Erfolg steht noch aus
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Beigeordneter für Finanzen
beim Städte- und 
Gemeindebund NRW

Andreas Wohland ist 
Hauptreferent für Finanzen
beim Städte- und 
Gemeindebund NRW
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wandel in den Räten noch nicht eingetreten
ist. Nach wie vor wird viel Energie auf klein-
teilige Vorgaben an die Verwaltung verwen-
det. Der Streit um Entscheidungen von unter-
geordneter Bedeutung verstellt nicht selten
den Blick auf größere Zusammenhänge. 
Allerdings sollte an dieser Stelle noch nicht der
Stab über das neue Rechnungswesen gebro-
chen werden. Es gibt nach wie vor Potential
für eine geänderte Steuerungskultur. Aber dies
ist ein Prozess, der nicht zu einem Stichtag ab-
geschlossen werden kann.

KONKRETE ÄNDERUNGSVORSCHLÄGE

Alle drei Spitzenverbände haben nach Auffor-
derung durch das NRW-Innenministerium im
Frühjahr 2009 schriftliche Stellungnahmen
zum Reformbedarf abgegeben. Dabei gibt es
eine Reihe von Vorschlägen, die aus Sicht der
kommunalen Spitzenverbände zeitnah und
systemkonform hätten umgesetzt werden
können. Nachfolgend sollen nur einige der
wichtigsten Vorschläge genannt werden. 

Ausgleichsrücklage

Nach § 75 Abs. 3 der NRW-Gemeindeord-
nung (GO NRW) können die Gemeinden zu-

sätzlich zur allgemeinen Rücklage als ge-
sonderten Posten des Eigenkapitals eine
Ausgleichsrücklage ansetzen. Diese kann in
der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drit-
tels des Eigenkapitals gebildet werden, höchs-
tens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jähr-
lichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zu-
weisungen. Zugrunde gelegt wird der Durch-
schnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Er-
öffnungsbilanzstichtag vorangehen. Die bis-
herige statische Festlegung auf einen Höchst-
betrag, der sich aus der Eröffnungsbilanz
ergibt, ist nicht sinnvoll. Sobald die Aus-
gleichsrücklage ihren Maximalbetrag er-
reicht hat, erhöhen eventuelle Überschüsse
das Eigenkapital, da diese in die allgemeine
Rücklage gebucht werden müssen. 
Folge ist, dass eine Kommune, die ihre Aus-
gleichsrücklage über einige Jahre nicht in An-
spruch nimmt, mit erwirtschafteten Über-
schüssen die allgemeine Rücklage erhöht. Für
die Inanspruchnahme dieses Erhöhungsbe-
trages ist in nachfolgenden Haushaltsjahren
eine aufsichtsbehördliche Genehmigung er-
forderlich, da eine Reduzierung des Eigenka-
pitals erfolgt. 
Um dies zu vermeiden, ist die Ausgleichsrück-
lage zu dynamisieren. Diese würde den An-
reiz zu sparsamem und wirtschaftlichem

Handeln stärken und dem Ziel der intergene-
rativen Gerechtigkeit dienen. Die Möglichkeit,
in guten Jahren erwirtschaftete Überschüs-
se zur Deckung von Defiziten in schlechten
Jahren einzusetzen, stärkte darüber hinaus die
kommunale Selbstständigkeit und Flexibili-
tät.

Frist für Jahresabschluss-Entwurf

Die bisherige Dreimonatsfrist des § 95 Abs. 3
GO NRW für die Zuleitung des bestätigten Ent-
wurfs des Jahresabschlusses an den Rat ist
nach den Erfahrungen der Praxis angesichts
der notwendigen Vorarbeiten unrealistisch
und sollte entfallen. Aufgrund des engen
Zusammenhangs zwischen den Kommunen
und ihren verselbständigten Aufgabenbe-
reichen kann der Entwurf des Jahresab-
schlusses der Kommune erst dann endgültig
von der Bürgermeisterin oder dem Bürger-
meister bestätigt werden, wenn zuvor die not-
wendige Abstimmung mit den Ausgliederun-
gen - auf der Basis der von diesen zu erstel-
lenden Jahresabschlüsse - durchgeführt ist. 
Angesichts der Vorschrift des § 96 Abs. 1
Satz 1 GO, wonach der Rat bis 31. Dezember des
auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den
vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüf-

WWW.NBB-NETZGESELLSCHAFT.DE

NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG
Reichpietschufer 60 · 10785 Berlin · Tel. 030 80208-2010

NBB – Ihre Partnerin im kommunalen Netzbetrieb.
Wenn‘s um die Netzkonzession geht

Wir von der NBB kennen uns aus mit kommunalen Strom- und Gasnetzen. Profi tieren Sie von 
unserer Erfahrung.

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir ein Konzept, wie Sie wieder Einfl uss auf die Netzinfrastruktur 
Ihrer Kommune nehmen können. Ganz gleich, ob mit einem Netzkonzessionsvertrag oder einem 
Partnerschaftsmodell Ihrer Wahl. Sichern Sie mit uns den zuverlässigen und effi zienten Netzbetrieb 
Ihrer Kommune. Wir beraten Sie gern.
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lung von Art, Menge und Wert der Vermögens-
gegenstände durch ein anderes, den Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Buchführung ent-
sprechendes Verfahren gesichert ist. Eine
Pflicht zur regelmäßigen Überprüfung in
Form einer körperlichen Inventur braucht es
daher nicht.

Bildung von Rückstellungen

In der kommunalen Praxis haben sich insbe-
sondere zwei problematische Fallkonstellatio-
nen herauskristallisiert. Zum einen betrifft dies
die Gefahr von Gewerbesteuererstattungen.
Unternehmen leisten in der Regel Gewerbe-
steuervorauszahlungen, die sich an der fest-
gesetzten Gewerbesteuer für das Vorjahr
orientieren. Aufgrund teilweise starker kon-
junktureller Schwankungen - wie sie auch der-
zeit als Folge der allgemeinen Finanz- und
Wirtschaftskrise zu beobachten sind - ist in
vielen Fällen absehbar, dass die Vorauszahlun-
gen den Betrag der endgültig festgesetzten
Steuer deutlich übersteigen. 
Dies führt im Jahr der Festsetzung oder im Fol-
gejahr zu erheblichen Gewerbesteuerrückzah-
lungen der Kommune an die Unternehmen.
Um eine Belastung des Jahresergebnisses zu
vermeiden, ist es geboten, haushaltsrechtlich
Vorsorge zu betreiben, indem bereits im Jahr
der wirtschaftlichen Ursachen der späteren
Rückforderungsansprüche eine entsprechen-
de Rückstellung gebildet wird.
Der zweite Problemkreis betrifft die Höhe be-
stimmter Umlagen, beispielsweise der Land-
schaftsumlage oder Kreisumlage. Diese be-
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ten Jahresabschluss durch Beschluss feststel-
len muss, ist eine Fristsetzung zur Vorlage des
Entwurfs des Jahresabschlusses letztlich ent-
behrlich. Es obliegt der jeweiligen Kommune,
im Rahmen ihrer Selbstverwaltung die zeit-
lichen Abläufe verwaltungsintern so zu steu-
ern, dass der Stichtag 31.12. des Folgejahres für
die endgültige Beschlussfassung über den Jah-
resabschluss eingehalten werden kann.

Wiederholung der körperlichen 
Inventur

§ 28 Abs. 1 Satz 3 Gemeindehaushaltsverord-
nung (GemHVO) sieht ergänzend zur jährlich
durchzuführenden Inventur vor, mindestens
alle drei Jahre das Vorhandensein der er-
fassten Vermögensgegenstände durch eine
körperliche Inventur zu überprüfen. Diese Vor-
gabe ist entbehrlich, da für öffentlich-recht-
liche Gebietskörperschaften zu unterstellen
ist, dass von ihnen ein ordnungsgemäßer
Nachweis des vorhandenen Vermögens jeder-
zeit erbracht werden kann. Die Kommunen ha-
ben die Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung oder ordnungsmäßiger Inventur zu
beachten und jährlich eine Inventur durchzu-
führen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass je nach
Vermögensgegenstand - Anlage- oder Umlauf-
vermögen - von den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung unterschiedliche An-
forderungen an den Vermögensnachweis
gestellt werden. So ist etwa ein Verzicht auf
eine körperliche Bestandsaufnahme zum
Abschlussstichtag zulässig, wenn die Feststel-
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Das Land Nordrhein-Westfalen hat sich
vor fünf Jahren an die Spitze der Bewe-
gung bei der Reform des kommunalen
Haushaltsrechts gesetzt. Es hat eine Füh-
rungsrolle übernommen, auf die es stolz
ist. Viele andere Bundesländer haben von
diesen konzeptionellen Vorarbeiten profi-
tiert. Die Kommunen in den anderen Bun-
desländern schauen auf die Erfahrungen
der Nordrhein-Westfalen mit dem neuen
Recht und versuchen, Lehren daraus zu
ziehen. Wie in anderen Lebensbereichen
gilt aber auch hier: Wer auf neuen Wegen
voranschreitet, darf nicht zu stolz sein,
auch einmal ein oder zwei Schritte zu-
rück zu gehen. Diese Einsicht ist dem lau-
fenden Evaluierungsverfahren zu wün-
schen. 

rechnet sich anhand der Steuerkraft eines ver-
gangenheitsbezogenen Referenzzeitraumes.
Für Kommunen mit stark schwankendem Ge-
werbesteueraufkommen kann sich die zeit-
lich versetzte Belastung aus vorherigen Steu-
ereinnahmen als haushaltswirtschaftliches
Problem erweisen. Dies tritt immer dann
ein, wenn in einem Haushaltsjahr mit gerin-
gem Gewerbesteueraufkommen hohe Um-
lagezahlungen zu leisten sind, weil in der maß-
geblichen Referenzperiode hohe Gewerbesteu-
ererträge erzielt wurden. 
Für beide Sachverhalte vertritt das NRW-In-
nenministerium die Auffassung, dass die Bil-
dung von Rückstellungen nicht zulässig sei,
obwohl dies einem nachhaltigen und verant-
wortungsvollen Haushalten der Gemeinde
dient und dafür sorgt, starke Schwankungen
bei den Erträgen bilanziell zu glätten. Für ei-
ne gesetzliche Klarstellung bietet sich bei-
spielsweise folgende Ergänzung des § 36
Abs. 4 GemHVO an: „Dies gilt auch für Ver-
pflichtungen im Zusammenhang mit kommu-
nalen Steuern oder mit kommunalen Umla-
gezahlungen.“

Nachbesserungen beim 
Gesamtabschluss

Gemäß § 116 Abs. 1 GO NRW i.V.m. § 2 Abs. 1 des
NKF-Einführungsgesetzes haben die Ge-
meinden spätestens zum 31.12.2010 den ers-
ten Gesamtabschluss aufzustellen. Aus einer
Umfrage des Städte- und Gemeindebundes
NRW, an der sich 230 Mitgliedstädte und -ge-
meinden beteiligt haben, ergibt sich, dass es
eine Vielzahl von kleineren und mittleren Kom-
munen gibt, die nur in geringem Maß über Be-

as Ruhrgebiet präsentiert sich im Europäischen Kulturhauptstadtjahr mit einem neuen Internetpor-
tal. Unter www.metropoleruhr.de bündelt der Regionalverband Ruhr (RVR) Informationen und

Tipps zu Freizeit, Kultur, Wirtschaft und
Wissenschaft im Ruhrgebiet. Ergänzt
wird das Angebot durch praktische
Hilfen wie Lagepläne und Öffnungs-
zeiten verschiedener Einrichtungen.
Zudem fließen täglich die aktuellen
Nachrichten des Informationsdienstes
Ruhr in das Portal ein. Mit seinem An-
gebot richtet sich der Regionalver-
band sowohl an die Bewohner des
Ruhrgebiets als auch an Besucher der
Kulturhauptstadt „Essen für das Ruhr-
gebiet“. Diesen soll mit dem Portal
ein „virtueller Kompass“ für die Me-
tropole Ruhr geboten werden.

D
VIRTUELLER KOMPASS DES RUHRGEBIETS
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as Neue Kommunale Finanzmanage-
ment (NKF) hat die Struktur der kom-

munalen Haushalte entscheidend verän-
dert. Wesentliche Absicht war es, die Zielori-
entierung, die Transparenz der Leistungser-
stellung und den tatsächlichen Ressourcen-
verbrauch stärker zu berücksichtigen, als es
in der herkömmlichen Kameralistik der Fall
war. Besonders die häufig im politischen
Raum artikulierte Forderung nach intergene-
rativer Gerechtigkeit wird mit dem NKF auf
ihre Ernsthaftigkeit hin überprüfbar.
Das NKF zeigt, in welchem Ausmaß der Res-
sourcenverbrauch - und nicht nur der Geld-
verbrauch wie im kameralen Rechnungswe-
sen - durch das Ressourcenaufkommen inner-
halb einer Haushaltsperiode gedeckt werden
kann. Oder eben auch, welche Lasten auf künf-
tige Generationen verschoben werden, wenn
diese Deckung nicht erfolgt. Jeder Vermögens-
verzehr ist in Zahlen nachvollziehbar. 
Nicht durchgeführte Instandhaltungen kön-
nen beispielsweise nicht mehr als „sparsames
Wirtschaften“ verkauft werden, sondern
führen zu Substanzverlust und erheblich

Das Neue kommunale Finanzmanagement bietet Verwaltung 
und Rat neue Möglichkeiten der Steuerung, deckt jedoch 
auch schonungslos Schwachstellen im Kommunalhaushalt auf

Künftige Belastungen
nicht mehr ausblenden 

Beatrice Dott  
ist Referentin bei der 
KGSt in Köln
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höheren Folgekosten. Wer nachfolgenden Ge-
nerationen zu den Schulden auch noch eine
heruntergekommene Infrastruktur hinter-
lässt, schränkt deren Gestaltungsspielraum
in doppelter Weise ein. 

INTERPERIODISCHE GERECHTIGKEIT

Nicht umsonst hat die Innenministerkonfe-
renz mit ihrem Beschluss von 2003 den
Haushaltsausgleich vorrangig auf die Auf-
wands- und Ertragsgrößen des Ergebnis-
haushaltes bezogen - als Ausdruck einer in-
terperiodischen Gerechtigkeit. Dies bedeutet,
dass in jedem Rechnungsjahr die Deckung der
Aufwendungen durch Erträge im Ergebnis-
haushalt erreicht werden muss. Die Transpa-
renz künftiger Verpflichtungen stößt allerdings

D

� Auch unter dem Neuen kommunalen Finanzmanagement muss immer genug Geld in der Kasse sein,
um die kommunalen Aufgaben erfüllen zu können

teiligungen verfügen. Für diese Kommunen
stellt sich die Frage, ob der Verwaltungsauf-
wand für die Erstellung des Gesamtabschlus-
ses in einem vertretbaren Verhältnis zum
Mehrwert steht.
Die Ergebnisse des Modellprojekts zur Aufstel-
lung des NKF-Gesamtabschlusses, an der die
Stadt Lippstadt als kreisangehörige Kom-
mune mitgewirkt hat, lassen das zumindest
zweifelhaft erscheinen. Im Hinblick auf den
erforderlichen zeitlichen Vorlauf und die oh-
nehin große Belastung des Personals in den
Kämmereien durch die Umstellung auf das
NKF - aber auch aktuell durch die Umsetzung
des Konjunkturpakets II - wäre eine Ver-
schiebung des Stichtags zur Aufstellung des
ersten Gesamtabschlusses um zwei Jahre an-
gemessen. 
Im Land Hessen ist ein vergleichbares Petitum
der Kommunen vom dortigen Innenministe-
rium wohlwollend aufgegriffen worden. Ähn-
lich positive Signale gab es in NRW jedoch
nicht. Die Verschiebung des Stichtags würde
ausreichend Zeit verschaffen für eine fundier-
te Diskussion über die von den Modellkom-
munen vorgeschlagenen rechnungslegungs-
bezogenen Erleichterungen. Soweit die Zie-
le des NKF dem nicht entgegenstehen, soll-
ten zudem großzügige Ausnahmen von der
Verpflichtung zur Aufstellung eines NKF-Ge-
samtabschlusses definiert werden. Nur so
kann unverhältnismäßiger Verwaltungsauf-
wand vermieden werden.

WEITERER DISKUSSIONSBEDARF

All diese Punkte ließen sich sofort umsetzen,
ohne dass die Evaluierung der übrigen Berei-
che davon berührt wäre. Daneben gibt es frei-
lich weitere Problempunkte, die einer vertie-
fenden Diskussion bedürfen. Zu nennen ist
etwa die Frage, wie künftig der Haushaltsaus-
gleich geregelt wird und wann welches
Sanktionsinstrument greifen soll. Gleiches gilt
für den Umgang mit einer bilanziellen Über-
schuldung. Auch die Unterscheidung zwi-
schen Investitionskrediten und Krediten zur
Liquiditätsicherung muss erneut auf den
Prüfstand.
Ein wichtiges Thema ist auch das Verhältnis
von NKF und Finanzierung der Umlageverbän-
de. Verständlicherweise gehen an diesem
Punkt die Positionen der Verbände auseinan-
der. Die kreisangehörigen Kommunen bekla-
gen, dass sie - häufig über Liquiditätskredi-
te finanziert - ohne Rücksicht auf den tatsäch-
lichen Liquiditätsbedarf Abschreibungen
und Rückstellungen der Umlageverbände 
finanzieren sollen. ●
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zelentscheidungen zulasten der politisch-
strategischen Steuerung. 

ANLASS ZUR AUFGABENKRITIK

Vielmehr wird die Leistungssicht in den Haus-
haltsplan eingebunden, und zwar in Form der
produktorientierten Teilhaushalte. Die in den
Haushalt integrierte Beschlussfassung über die
kommunalen Leistungen soll zu einer konstruk-
tiven Aufgabenkritik führen. Sie erfordert ei-
ne politische Schwerpunktsetzung, aber auch
klare Aussagen darüber, was nicht mehr geht,
sowie Mitwirkung bei der Formulierung von
Zielen und Kennzahlen als Messgrößen der Ziel-
erreichung.
Klar ist, dass das NKF weder die finanzwirt-
schaftliche Situation einer Kommune verbes-
sert noch Probleme mit der Finanzausstattung
und den immer weniger damit in Einklang ste-
henden Aufgaben- und Leistungsverpflichtun-
gen löst. Die wirtschaftliche Situation der Kom-
munen wird nicht besser, aber sie wird bes-
ser dargestellt, nämlich transparent und voll-
ständig. Nur wer umfassend informiert ist,
kann auch gut entscheiden. Somit ist das NKF
eine notwendige, aber keine hinreichende Be-
dingung für eine veränderte Haushaltspoli-
tik. Erforderlich sind nun mutige Politiker und
Politikerinnen, denen vernünftige Entscheidun-
gen wichtiger sind als die nächste Wahl, so-
wie Bürger und Bürgerinnen, die dieses mit
ihrem Wahlverhalten honorieren. 
Noch steht bei vielen Kommunen die hand-
werkliche Arbeit und damit der erhebliche Im-
plementierungsaufwand im Vordergrund, was
an der einen oder anderen Stelle Anlass zur Kri-
tik sein mag. Wer aber das NKF nur als aufwän-
digen Wechsel des Buchungsstils oder als mo-
dernistische Attitüde missversteht, verkennt,
dass sich die Ansprüche an Art und Umfang
kommunaler Leistungen sowie deren Wirt-
schaftlichkeit und Wirkung vor dem Hinter-
grund knapper Ressourcen ändern müssen. ●

nicht überall auf Gegenliebe. Immer noch ist
gelegentlich eine latente Ablehnung der
neuen haushaltsrechtlichen Regelungen an-
zutreffen. In der aktuellen Finanzsituation wer-
den zudem Rufe laut, die den Nutzen der Um-
stellung auf NKF infrage stellen. 
Bei allem Verständnis für die prekäre finan-
zielle Situation vieler Kommunen führen
diese Forderungen nicht weiter. Haben schon
unter der Kameralistik die Einnahmen die lau-
fenden Ausgaben nicht gedeckt, wird das wah-
re Ausmaß der finanziellen (Nicht-)Leistungs-
fähigkeit der kommunalen Haushalte mit dem
NKF erst recht offensichtlich. Denn nun wird
auch der Werteverzehr in Form der Abschrei-
bungen und künftige Auszahlungen auf-
grund heute eingegangener Verpflichtun-
gen in Form der Pensionsrückstellungen er-
fasst. Schulden, die in früheren Jahren auf Ei-
genbetriebe oder -gesellschaften abgewälzt
wurden, um den Haushalt zu entlasten, wer-
den spätestens mit Erstellung des Gesamtab-
schlusses wieder sichtbar.
Plötzlich muss ein Bürgermeister seinem
Wahlvolk ein Jahresergebnis erklären, das un-
ter Umständen noch viel schlechter aussieht
als im kameralen Haushalt. So unbequem die
Transparenz zunächst sein mag, zeigt sie
doch, wie es tatsächlich um die Kommune be-
stellt ist, und dass einige Kommunen unter den
bestehenden Rahmenbedingungen dauerhaft
finanziell nicht mehr leistungsfähig sind. Im
NKF liegt also eher eine Chance für die For-
derung nach einer nachhaltigen Finanzaus-
stattung als ein Risiko für den kurzfristigen
Haushaltsausgleich.

POLITISCHES POTENZIAL NUTZEN

In der Haushaltspolitik ist ein Mentalitätswech-
sel erforderlich, wenn das NKF Wirkung zeigen
soll. Das System ist immer nur Werkzeug. Über
Erfolg oder Misserfolg seines Gebrauchs be-
stimmen die Anwender. Letztlich liefert das NKF

nur eine Datenbasis - und zwar eine deutlich
bessere, weil realistischere, als die Kameralis-
tik. Auf dieser Grundlage rücken die politische
Schwerpunktsetzung und die kommunale
Leistungserstellung in den Vordergrund. 
Haushaltspolitische Beschlüsse auf der kame-
ralen Basis von Zahlungseingängen und -aus-
gängen führten häufig in guten finanziellen
Zeiten zu kurzsichtigen, nicht nachhaltigen,
aber höchst bequemen Entscheidungen über
kommunale Investitionen oder vergleichba-
re Großprojekte. Solche Beschlüsse können im

NKF nicht mehr gefasst werden, ohne ihre fi-
nanzielle Auswirkungen auf künftige Rech-
nungsperioden in Gestalt von Zinsen, Abschrei-
bungen sowie Personal- und Unterhaltungs-
aufwand vollständig darzustellen, dann viel-
leicht in finanziell schlechten Zeiten. 
Da künftige Belastungen nicht mehr ausge-
blendet werden können, zwingt das NKF da-
zu, die politische Verantwortung für die lang-
fristige Entwicklung der Finanzen - und damit
auch für ein Stück Generationengerechtigkeit
- zu übernehmen. Zusätzlich unterstützt der
neue Haushalt - anders als der kamerale
Haushalt mit seiner kleinteiligen Aufstel-
lung unzähliger Haushaltsstellen - nicht
mehr die Beschäftigung mit nachrangigen Ein-

Band 40/41, hrsg. v. Landeskonservator Prof. Dr. Udo
Mainzer, LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland,
17,8 x 25,4 cm, 614 S., farbig bebildert, 48 Euro,
2009, Wernersche Verlagsgesellschaft Worms, ISBN
3-88462-288-9

Seit 1983 gibt das LVR-Amt für Denkmalpflege
im Rheinland mit dem Jahrbuch der Rheini-
schen Denkmalpflege einen Überblick über
Kernthemen und herausragende Projekte der
abgelaufenen Periode. Die Doppelausgabe Band

JAHRBUCH DER RHEINISCHEN DENKMALPFLEGE
40/41 greift dabei so unterschiedliche Aspekte
wie Parkpflegewerke, Denkmalpflege an Nach-
kriegsbauten oder Solartechnik an Denkmälern
auf. Zudem werden 17 Objekte unter bauge-
schichtlichen und konservatorischen Gesichts-
punkten näher beschrieben. Mit mehr als 600
Seiten und reicher Bildausstattung ist das sorg-
fältig lektorierte Werk eine - durchaus schwer-
gewichtige - Fundgrube denkmalpflegerischen
Wissens. 
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Letztlich muss sich jede Kommune den
Fragen stellen, was die Aufgaben der Da-
seinsvorsorge von morgen sind und wel-
ches Leistungsniveau oder welche Aus-
stattung dazu erforderlich respektive
nachhaltig finanzierbar sind. Die Informa-
tionen des NKF liefern bessere Argumen-
te, um notwendige Entwicklungen frühzei-
tig auf den Weg zu bringen und die Kom-
munen fit für kommende Herausforderun-
gen zu machen. Der neue Haushalt sollte
als Investition in die Verbesserung der
kommunalpolitischen Auseinandersetzung
gesehen werden. 
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setzung des Ressourcenverbrauchskon-
zeptes, Einführung eines systemkonformen
Buchungsstils (Doppik), Verbesserung von
Berichtswesen und Controlling 

ZEITGEMÄßE HAUSHALTSGLIEDERUNG

Vor zehn Jahren konkretisierte sich die Su-
che nach einer neuen Gliederung des Haus-
haltsplanes. Die kamerale Gliederung war
entweder zu grob (zehn Einzelpläne), zu we-
nig bedeutsam (Abschnitte) oder zu diffe-
renziert (Unterabschnitte und Haushaltsstel-
len), um den Anforderungen einer moder-
nen Steuerung gerecht zu werden. Heute
wird eine Struktur von 17 Produktberei-
chen durch das Land vorgegeben. 
Unterhalb dieser Produktbereiche - etwa In-
nere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung,
Schulträgeraufgaben, Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe, Ver- und Entsorgung - kann je-
de Kommune selbst entscheiden, wie viele
Produktgruppen, Produkte und Leistungen
im Haushaltsplan dargestellt werden. In der
Stadt Brühl wird der Haushalt überwiegend
auf der Ebene der Produktgruppen abgebil-
det. 52 Teilpläne gliedern den vom Rat dis-
kutierten Entwurf - im Internet einzusehen
unter www.bruehl.de .
Dieser in NRW beschrittene Weg mit einer
Vorgabe von lediglich 17 Produktbereichen
hat sich als gangbar herausgestellt. Einer-
seits bleibt dadurch den Städten und Ge-
meinden die Gestaltung „ihrer“ Haushalts-
pläne überlassen, andererseits lassen sich
die Haushaltsdaten auf der Produktbe-
reichsebene landesweit aggregieren. 

PRODUKTRAHMEN STEHT 

Mitunter wird eingewandt, dass es be-
triebswirtschaftlich wenig überzeugend
ist, entsprechend der gesetzlichen Vorgabe
von Produkten (= Kostenträger) zu sprechen,
wo doch vielfach Kostenstellen angege-
ben werden (Schulen, Kindertagesstätten).
Es ist aber festzustellen, dass der gegenwär-
tige Produktrahmen gut in die Praxis einge-
führt und die Diskussion um die „richtige“
Haushaltsgliederung im Grunde genommen
abgeschlossen ist. 
Jenseits der vorgeschriebenen 17 Produkt-
bereiche existieren differenziertere Anfor-
derungen aufgrund der Kassenstatistik.
Diese können mit den gängigen EDV-Verfah-
ren durch so genannte Überleitungstabel-
len weitgehend problemlos erstellt werden.
Gleichwohl ist hier die Forderung nach wie
vor aktuell, dass die Städte und Gemeinden
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or 15 Jahren wurde intensiv über das
neue Steuerungsmodell diskutiert.

Vor zehn Jahren begann das Modellprojekt
NKF, seit fünf Jahren ist das neue Haushalts-
recht in Kraft - Zeit für eine Bestandsaufnah-
me. Mit der Vorlage von zehn Eckpunkten
zur Haushaltsrechtsreform setzte sich das
Land NRW im Jahr 1999 nach eher zögerli-
cher Unterstützung erster Reformschritte

der Kommunen auf der Basis der so genann-
ten Experimentierklausel der Kommunalver-
fassung an die Spitze der Bewegung. Dabei
wurden die folgenden Themenbereiche in
die Zielbetrachtung einbezogen:

• Umsetzung einer zeitgemäßen Haus-
haltsgliederung

• Vollständige Abbildung von Vermögen
und Schulden

• Integration der Steuerung von Beteili-
gungen, Vereinheitlichung des Rechnungs-
wesens im „Konzern Kommune“

• Unterstützung der Budgetierung, Steue-
rung durch Leistungsvorgaben, Zuord-
nung von Ressourcen zu Leistungen, Um-

Nach gut zehn Jahren Planung und Umsetzung des Neuen 
kommunalen Finanzmanagements zeichnet sich ein Nutzen ab,
auch wenn die volle Wirkung noch viel Geduld erfordert

NKF - Hoher Aufwand,
höherer Nutzen 

� Die Stadt Brühl
hatte gemeinsam
mit anderen 
Kommunen ein Kon-
zept zur Einführung
des doppischen 
Kommunalhaushalts
in NRW erarbeitet
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ist Beigeordneter und 
Kämmerer der Stadt Brühl
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die Haushaltsdaten für statistische Zwecke
aus den Ergebnisplänen ableiten.
Aus kommunaler Sicht ist ein Augenmerk
auf bundesweite Standardisierungsbemü-
hungen zu richten. Auf der Basis des § 49a
Haushaltsgrundsätzegesetz sollen „Stan-
dards für kamerale und doppische Haushal-
te sowie für Produkthaushalte“ erarbeitet
werden. Hier ist darauf zu achten, dass die
inzwischen bewährte Produktstruktur der
kommunalen Ebene unangetastet bleibt.

VERMÖGEN UND SCHULDEN ABBILDEN

Der Prozess der Vermögenserfassung in
den Kommunen war mit hohem Aufwand
verbunden, konnte jedoch durch eine Viel-
zahl von Bewertungsvereinfachungsver-
fahren innerhalb der vorgegebenen Zeit ab-
geschlossen werden. Somit steht den Kom-
munen im Rahmen des Jahresabschlusses

nunmehr ein umfassendes Werk über die
Vermögensverwendung - Vermögensstruk-
tur, Aktivseite der Bilanz - und die Vermö-
gensherkunft - Finanzierungsquellen, Pas-
sivseite der Bilanz - zur Verfügung. Damit
sind weitergehende Analysen wie bei-
spielsweise Forderungsanalysen möglich. 
Zudem sind diverse Bilanzkennzahlen aus
der betriebswirtschaftlichen Analyse auf
den kommunalen Bereich übertragen 
worden. So werden bei der Haushaltsana-
lyse Daten des so genannten Kennzahlen-
sets angewandt. Hierzu gehören etwa die
Zinslastquote, die Eigenkapitalreichweite
oder der dynamische Verschuldungsgrad. Die
auf dieser Datenbasis fußenden Aussagen
gehen weit über simple Konstrukte der
Vergangenheit wie die Pro-Kopf-Verschul-
dung hinaus (siehe Kasten „Literatur“). 

Gesamtabschluss

Das Modellprojekt zum NKF-Gesamtab-
schluss ist mittlerweile abgeschlossen. Da-
rin wurde ein umfangreicher Praxisleitfaden
erarbeitet (siehe Kasten „Literatur“). Die Um-

stellungsarbeiten in den Kommunen des
Landes Nordrhein-Westfalen haben be-
gonnen, damit - wie vom Gesetz gefordert
- der erste kommunale Gesamtabschluss
zum 31.12.2010 erstellt werden kann. Damit
wird zweifellos die in den vergangenen
Jahrzehnten vorgenommene Verlagerung
der kommunalen Aufgabenerfüllung bi-
lanziell zurückgeführt und ein vollständiger
Überblick städtischer Finanzen ungeachtet
von Organisationsformen erstellt. Ob damit
eine Optimierung der Beteiligungssteuerung
einhergeht, wird die Zukunft erweisen.

RESSOURCENVERBRAUCHSKONZEPT

Unterstützung der Budgetierung, Steuerung
durch Leistungsvorgaben, Zuordnung von
Ressourcen zu Leistungen, Umsetzung des
Ressourcenverbrauchskonzeptes, Einfüh-
rung eines systemkonformen Buchungsstils
(Doppik), Berichtswesen und Controlling: Mit
diesen Schlagworten sind Konzepte, Metho-
den und Instrumente angesprochen, welche
die Verwaltungssteuerung und die politische
Steuerung auf der Basis des neuen kommu-
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NRW-Innenministerium
Leitfaden 1: Anzeige der kommunalen
Haushaltssatzung
Leitfaden 2: Anzeige des kommunalen
Jahresabschlusses
Internet:
http://www.im.nrw.de/bue/292.htm

Praxisleitfaden Modellprojekt 
zum NKF-Gesamtabschluss 
Internet: www.im.nrw.de/bue/doks/
zusammenfassung_pl.pdf

Beispiel Steuerungsmodell 
Internet: www.neues-kommunales-
finanzmanagment.de/ html/img/pool/
2_2008-03-25-Br_hl-KennZ-Bericht.pdf

� Für die Umstellung auf das Neue kommunale
Finanz management musste die Stadt 
Brühl jährlich rund 500.000 Euro aufwenden
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nalen Haushaltsrechts verbessern sollen. 
Unter Budgetierung wurde auch schon zu
kameralen Zeiten ein Weg zur Zusammen-
fassung und flexiblen Bewirtschaftung
mehrerer Haushaltsstellen verstanden. Ein
flexibles Wirtschaften ohne die strengen
Zwänge einer außer- oder überplanmäßigen
Bewilligung in einem formalisierten Verfah-
ren sollte ermöglicht werden, um den zu-
ständigen Organisationseinheiten der Ver-
waltung die Umsetzung vorgegebener Zie-
le zu ermöglichen. 
Das dahinter stehende „Steuerungsmodell“
umfasst die Begriffe „dezentrale Ressourcen-
verantwortung“ und „Kontraktmanage-
ment“. Dem gegenüber steht die so handeln-
de Stelle in der Verantwortung, über die
Leistungserbringung regelmäßig zu berich-
ten. Dies geschieht auf der Basis eines stan-
dardisierten Berichtswesens (Controlling).

STEUERUNG NACH WIRKUNG

In der Weiterentwicklung des Budgetie-
rungsmodells entstanden Konzepte, die
unter der Überschrift „Wirkungsorientier-
te Steuerung“ zusammengefasst werden.
Hierin steckt die Aufforderung, den politi-
schen Prozess innerhalb einer Kommunal-
verwaltung nicht mehr nach den so genann-
ten Inputfaktoren - Bereitstellung von Per-
sonal und Sachmittel - zu regeln, sondern
durch Leistungsgrößen - Output: etwa Zahl
der Kindergartenplätze, Öffnungsstunden
in einem Jugendzentrum - oder durch eine
bestimmte erhoffte Wirkung - Outcome: bei-
spielsweise Reduzierung der Jugendar-
beitslosigkeit um zehn Prozent. 
Der diesbezügliche Auftrag ist im § 12 der Ge-
meindehaushaltsverordnung formuliert: „Für
die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen
produktorientierte Ziele unter Berücksichti-
gung des einsetzbaren Ressourcenaufkom-

mens und des voraussichtlichen Ressour-
cenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen
zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese
Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der
Gestaltung der Planung, Steuerung und Er-
folgskontrolle des jährlichen Haushalts ge-
macht werden.“ Ein Beispiel für eine solche
Steuerung ist im Internet unter www.neues-
kommunales-finanzmanagement.de zu fin-
den (siehe Kasten „Literatur“ S. 13).

VIELFÄLTIGE PROBLEME 

Die Schwierigkeiten bei der Umsetzung
einer derartigen Steuerung sind vielfältig:

• Es existieren keine Beispiele aus der poli-
tischen Praxis. So ist beispielsweise das Ab-
stimmungsverfahren anzupassen - weg
von der Erhöhung oder Herabsetzung ei-
ner Haushaltsposition hin zu einer Varia-
tion der Zielformulierung.

• Es gibt in der Regel noch keine Verbindung
zwischen der Parteiprogrammatik oder den
Wahlprogrammen und den im Haushalt
formulierten Zielen.

• Oftmals fehlen die zur Zielüberprüfung
notwendigen Leistungsdaten.

• Es gibt ein vorherrschendes strategisches
Ziel, das alle anderen beiseite drängt: die
Haushaltskonsolidierung.

Dagegen ist inzwischen unstreitig, dass
der im Haushaltsrecht anzuwendende Wert-
begriff dem des Handelsgesetzbuchs (HGB)
entspricht: Aufwand und Ertrag. Damit
wird im Unterschied zur Kameralistik, die
ausschließlich auf Zahlungsströme abstell-
te, darauf Wert gelegt, dass im öffentlichen
Haushaltsrecht der vollständige Substanz-
verzehr auch in Form von Abschreibungen
deutlich gemacht wird. Zudem ist es bei ei-
ner Personalquote von durchschnittlich 20

bis 25 Prozent in den Städten und Gemein-
den notwendig, die bestehenden Versor-
gungslasten durch Pensionszusagen in den
Haushalt einzuspeisen, was mit den so ge-
nannten Pensionsrückstellungen geschieht.
Der Übergang von der Kameralistik zur
Doppik wird inzwischen nicht mehr infra-
ge gestellt. Sicherlich hätte man eine Viel-
zahl von Weiterentwicklungen auch auf
kameraler Basis vornehmen können. Je-
doch stößt die Kameralistik wegen ihrer
nicht integrierten Buchführung - insbe-
sondere bei der Einbeziehung von Vermö-
gensgegenständen - automatisch an ihre
Grenzen. Zudem hätten für derartige Pro-
zesse komplett neue EDV-Verfahren entwi-
ckelt werden müssen. Die größte Gefahr be-
steht darin, die Umstellung auf das NKF auf
den Buchungsstil zu beschränken und auf
die Möglichkeiten der verbesserten - wir-
kungsorientierten - Steuerung zu verzich-
ten.

KOSTEN UNKLAR

Es ist schwierig, die Umstellungskosten auf
das NKF exakt zu beziffern. Zum einen sind
bestimmte Kostenarten nur schwer abzu-
grenzen. So wird man nicht den Unter-
schiedsbetrag zwischen einem NKF-Verfah-
ren und einem - nicht existierenden - moder-
nen kameralen Haushaltsverfahren ermitteln
können. Zum anderen wird ein „Zusatznut-
zen“ realisiert. Die bei der Erstinventur erfass-
ten Gebäudedaten werden auch vom Gebäu-
demanagement genutzt. Gleiches gilt für die
Daten des Straßenvermögens, worauf die
Tiefbauer zurückgreifen. Sinnvolle Kosten-
aufteilungen existieren nicht. 
Gleichwohl kann aus dem NKF-Landespro-
jekt ermittelt werden, dass die Stadt Brühl
rund 500.000 Euro pro Jahr für die Umstel-
lung aufgewendet hat. Dies entsprach - be-
zogen auf den Haushalt - etwa 0,7 Prozent
des Ergebnisplanes oder rund zehn Euro pro
Einwohner. Hierin sind aber sämtliche Pro-
jektkosten enthalten. Der auf die Stadt
Brühl entfallende Anteil der Umstellungs-
kosten liegt deutlich darunter.
Trotz des Aufwandes: Der Nutzen ist vorhan-
den. Der Begriff „Neues Kommunales Finanz-
management“ ist programmatisch gedacht.
Es ging seinerzeit nicht nur um die Einfüh-
rung eines neuen Buchungsstils. Es ging um
die Verbesserung der Verwaltungssteue-
rung und der politischen Steuerung. Auch
wenn sich zurzeit erst Ansätze herausbilden,
sollte man nicht ungeduldig werden. Für ein
diesbezügliches Fazit ist es noch zu früh. ●

Anzeige

www.kanal-gutachter.de

Veräußerung Schwimmbadtechnik und Inventar

Stadt Monschau / Die Bürgermeisterin

Weitere Angaben können bei der 
Stadt Monschau, Laufenstraße 84, 
52156 Monschau, Zimmer 411, 
Tel. 02472-81-260, 
Fax. 02472-81-262, erfragt werden.

Die Stadt Monschau, Laufenstraße 84,
52156 Monschau veräußert sämtliche
Einrichtungsgegenstände, technischen
Komponenten und Zubehör des
Vennbades Monschau. 

6-34_Stgerat_2.Vers:2010  19.03.2010  10:25 Uhr  Seite 14



STÄDTE- UND GEMEINDERAT 4/2010 15

THEMA NKF-EVALUIERUNG

it der Einführung des Neuen Kommu-
nalen Finanzmanagements (NKF)

müssen alle nordrhein-westfälischen Städ-
te, Gemeinden und Kreise - sofern abbildungs-
pflichtige Konzernstrukturen vorhanden
sind - spätestens zum 31.12.2010 einen so ge-
nannten Gesamtabschluss vorlegen. Dieser
wurde dem Konzernabschluss nachgebil-
det, wie er aus der Privatwirtschaft bekannt
ist. Vor diesem gesetzlich verankerten Hin-
tergrund initiierte das NRW-Innenministeri-
um ein weiteres NKF-Modellprojekt. 
Es hatte die Aufgabe, gemeinsam mit zwei pro-
jektbegleitenden Wirtschaftsberatungsun-
ternehmen die Kompatibilität des handels-
rechtlichen Konzernabschlusses mit den kom-
munalen Belangen zu überprüfen und zu er-
proben. Darüber hinaus sollte das Modellpro-

jekt Steuerungsinstrumente und Strukturie-
rungsansätze für eine bessere Steuerung des
„Konzerns Kommune“ erarbeiten. Neben den
Großstädten Dortmund, Düsseldorf, Essen
und Solingen sowie dem Kreis Unna war es der
70.000-Einwohner-Stadt Lippstadt als einzi-
ger kreisangehöriger Kommune vorbehal-
ten, die Interessen und Sichtweisen des Städ-
te- und Gemeindebundes NRW in diesen Er-
probungsprozess einzubringen.

GRUNDIDEE KONZERNABSCHLUSS

Im NKF-Gesamtabschluss wird - wie im pri-
vatwirtschaftlichen Konzernabschluss - die
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
einbezogenen Unternehmen so dargestellt,
als ob diese Unternehmen zusammen mit der
Muttergesellschaft (=Kommune) ein einziges
Unternehmen wären (Einheitstheorie). Die
Einbeziehung der verschiedenen Beteili-
gungsunternehmen in den Konzernabschluss
richtet sich nach der Höhe der Beteiligung und
der möglichen Einflussnahme durch die
Muttergesellschaft. Die intensivste Beziehung
ist grundsätzlich bei Mehrheitsbeteiligungen
gegeben. 
Das Verfahren, diese so genannten verbun-
denen Unternehmen mit der kommunalen
Konzernmutter als ein Unternehmen darzu-
stellen, wird als Konsolidierung bezeich-
net. Diese ist nicht zu verwechseln mit der
Haushaltskonsolidierung, die mit dem NKF-
Gesamtabschluss nichts gemein hat. Konso-
lidierung im Sprachgebrauch der Konzern-
rechnungslegung bedeutet die Entwick-
lung des Konzernabschlusses aus den Jah-
resabschlüssen der einbezogenen Unter-
nehmen und der Kommune. Hierzu werden
die Einzelabschlüsse zusammengefasst und
sämtliche wesentlichen Größen, die aus
wechselseitigen Beziehungen resultieren
(Bilanz- und Ergebnisgrößen), gegeneinan-
der aufgerechnet. 
Was sich auf den ersten Blick als einfach und
durchschaubar darstellt, entpuppte sich für
alle Beteiligten in Lippstadt - je mehr man
sich dem Thema zuwandte - als hochkom-
plexe Materie. Dies wird an dem aus politi-
scher Sicht wohl interessantesten Bereich der
Konzernrechnungslegung, der so genannten
Kapitalkonsolidierung, mehr als deutlich. 

WERTE VERRECHNEN

Der Logik der Einheitstheorie folgend, kann
die Kommune nicht an sich selbst beteiligt
sein. Somit muss bei der Kapitalkonsolidie-
rung der Wert der Beteiligung laut NKF-Bi-
lanz der kommunalen Mutter mit jenem his-
torisch gewachsenen Eigenkapitalwert in der
Handelsbilanz der Tochter verrechnet werden,
welcher der Mutter aufgrund ihrer Beteili-
gungshöhe zuzuordnen ist. Bei ertragsorien-
tierten Beteiligungen - beispielsweise Stadt-
werke - wurde der Zeitwert der Beteiligung
für die NKF-Eröffnungsbilanzen nach dem Er-
tragswertverfahren - kapitalisierter Wert
aller künftig prognostizierten Gewinne - er-
mittelt. 

Beim Modellprojekt NKF-Gesamtabschluss konnte am Beispiel
Lippstadt nicht geklärt werden, ob Aufwand für Rechnungslegung
und Erkenntnisgewinn in angemessenem Verhältnis stehen 

Großes Rechenwerk
mit vielen Tücken  

� Als einzige kreisangehörige Kommune nahm die Stadt Lippstadt am Modellprojekt 
NKF-Gesamtabschluss des Landes NRW teil
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Die so ermittelten Beträge liegen in aller Re-
gel zwangsläufig weit über dem Buchwert
des Eigenkapitals der Beteiligung in deren Bi-
lanz. An dieser Stelle kollidiert die NKF-Welt
mit der HGB-Welt, was zu Unterschiedsbe-
trägen in der Konzernrechnungslegung führt,
hinter denen stille Reserven bei den Mehr-
heitsbeteiligungen vermutet werden. So-
fern tatsächlich vorhanden, sind diese vom
ermittelten Unterschiedsbetrag abzuzie-
hen. 
Die Kommune hat nun zu entscheiden, wie
sie mit dem verbleibenden Unterschiedsbe-
trag umgeht. Neben einer planmäßigen Ab-
schreibung, die das Gesamtergebnis über Jah-
re signifikant belastet, ist auch die vollstän-
dige sofortige Verrechnung mit dem Konzern-
eigenkapital denkbar und nach derzeitiger
Rechtslage zulässig. Dass an dieser Stelle der
ein oder andere Kämmerer gegenüber seinem
Rat erhebliche Vermittlungsprobleme be-
kommt, liegt auf der Hand.

EINBINDUNG DER BETEILIGUNGEN 

Als goldrichtig - und allen Kommunen in NRW
durchaus zu empfehlen - erwies sich die früh-
zeitige Einbindung der Geschäftsleitung so-
wie der Leitung des Rechnungswesens der
verbundenen Unternehmen der Stadt Lipp-

stadt in den gesamten Einführungsprozess.
Bei diesen verbundenen Unternehmen han-
delt es sich im „Konzern Stadt Lippstadt“ um
die Stadtwerke Lippstadt GmbH - Geschäfts-
sparten: Strom, Gas, Wasser und Bäder -, die
Stadtentwässerung Lippstadt AöR (Abwas-
ser), die Wirtschaftsförderung Lippstadt
GmbH, die Gemeinnützige Wohnungsbauge-
sellschaft Lippstadt mbH sowie die Kultur und
Werbung Lippstadt GmbH.
In einer ersten Auftaktveranstaltung, die
möglichst frühzeitig stattfinden sollte und
bei der Stadt Lippstadt vom Bürgermeister
geleitet wurde, wurden die Verantwortlichen
aus den Betrieben über Ziele und Inhalte der
kommunalen Konzernrechnungslegung so-
wie rechtliche Grundlagen und Besonderhei-
ten des NKF im Vergleich zum Handelsrecht
informiert. Diese Information übernahm die

Wirtschaftsberatungs- und Revisionsgesell-
schaft mbH/Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
aus Gütersloh (WRG), die der Stadt Lippstadt
im gesamten Prozess beratend zur Seite
stand. 

SCHULUNG ZUR KONSOLIDIERUNG

In einer weiteren Sitzung wurden den Ver-
antwortlichen aus den Mehrheitsbeteili-
gungen vertiefende Kenntnisse über die
Systematik und Methodik der Konzernkon-
solidierung vermittelt. Dabei lag der Schwer-
punkt in der Identifizierung von Arbeitsin-
halten, die im Zusammenspiel zwischen
Konzernmutter und den einbezogenen Un-
ternehmen sowie zwischen diesen einma-
lig oder erstmalig und dauerhaft jährlich zu
leisten sind. 
Die sich hieraus ergebenden Arbeitspakete
wurden in bilateralen Gesprächen zwischen
Konzernmutter und der jeweiligen Beteili-
gung unter Federführung der beratenden
WRG Gütersloh sukzessive abgearbeitet.
Diese Arbeiten mündeten in einen inoffziel-
len Probe-Gesamtabschluss zum 31.12.2007.
Die politischen Gremien der Stadt Lipp-
stadt - Haupt- und Finanzausschuss sowie
Stadtrat - wurden zu Beginn des Projektes
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N Aus der bisherigen Erfahrung ist allen
NRW-Kommunen dringend zu raten, sich
beim Thema Gesamtabschluss externen
Sachverstandes zu bedienen. Denn selbst
die HGB-Fachleute aus den Beteiligungsge-
sellschaften der Stadt Lippstadt bringen
trotz langjähriger Berufserfahrung so gut
wie keine Vorkenntnisse auf dem Gebiet
der Konzernrechnungslegung mit. Dieses
Phänomen scheint repräsentativ zu sein
und sollte bei Einführung des Gesamtab-
schlusses berücksichtigt werden.

� Die Wirtschaftsförderung Lippstadt 
GmbH mit Sitz im Cartec wurde in den 
NKF-Gesamtabschluss einbezogen

� Auch der Jahresabschluss der im Stadtpalais 
untergebrachten Kultur und Werbung Lippstadt
GmbH floss in die Konzernrechnungslegung der
Kommune ein
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umfassend über Ziele und Grundlagen des
Gesamtabschlusses und in einem Zwischen-
bericht über den Projektstatus informiert.
Es ist vorgesehen, die Ausschuss- und Rats-
mitglieder bei der Vorlage des ersten offiziel-
len Gesamtabschlusses, dessen Einbrin-
gungsstichtag derzeit noch nicht festgelegt
werden konnte, im Rahmen einer Tagesver-
anstaltung mit den Grundlagen der Konzern-
rechnungslegung vertraut zu machen.

WENIG GRUNDLAGENWISSEN

Die Bestandsaufnahme des Grundlagenwis-
sens aller Beteiligten in der Kommunal-
verwaltung zur Konzernrechnungslegung
war ernüchternd. Die erforderlichen Kennt-
nisse fehlten nahezu vollständig. Nach Kon-
takten zu anderen Verwaltungen war jedoch
festzustellen, dass dies mehr oder weniger
für alle kleinen und mittleren Kommunen in
NRW gilt. 
Das Ergebnis dieser Bestandsaufnahme
steht im Übrigen auch in deutlichem Gegen-
satz zu den Erfahrungen im Zusammenhang
mit der Umstellung des Kernhaushalts auf
das NKF. Dabei konnte in den Finanzabtei-
lungen oftmals auf ein breites Fundament
an betriebswirtschaftlichem und kaufmän-
nischem Grundwissen aufgebaut werden.
Darüber hinaus muss auf die Grundausbil-
dung an den Hochschulen sowie die Quali-
fizierungssituation in der Privatwirtschaft
und die Konsequenzen für die kommunale
Praxis hingewiesen werden. Selbst die regel-
mäßig anzutreffenden Grundstudiengänge
zum Diplom-Kaufmann oder Diplom-Be-
triebswirt (Masterstudiengänge) vermit-
teln nicht ausreichend das Fachwissen der
Konzernrechnungslegung. 

FACHPERSONAL HERANZIEHEN

Erst ein Zusatzstudium oder eine speziali-
sierte Weiterbildung in der Konzernrech-
nungslegung bringen - gepaart mit einschlä-
giger, oft langjähriger beruflicher Erfah-
rung - das entsprechende Personal in der Pri-
vatwirtschaft hervor. Der Einsatz dieses
Personals beschränkt sich dort jedoch nicht
auf den reinen - lediglich einmal jährlich zu
vollziehenden - Konzernjahresabschluss.
Vielmehr ist es in den meisten Fällen auf ein
Konzerncontrolling während des laufen-
den Jahres ausgedehnt.
Dass die Verdienstmöglichkeiten in den
Verwaltungen kleiner und mittlerer Kommu-
nen mit den Ansprüchen solcher hochqua-
lifizierter Mitarbeiter aus der Privatwirtschaft

kaum vereinbar sind, überrascht nicht. Es
muss jedoch erwähnt werden, um möglichen
Illusionen in den Kommunen vorzubeugen.
Ob die Aufstellung oder Prüfung des NKF-Ge-
samtabschlusses an externe Sachverständi-
ge vergeben wird, bleibt jeder Kommune vor-
behalten und sollte frühzeitig in das strate-
gische Kalkül einbezogen werden.

NICHT ALLE ZIELE ERREICHT

Zunächst muss dem Landesmodellprojekt at-
testiert werden, dass der Projektauftrag
nicht vollständig erfüllt werden konnte.
Die Erarbeitung kommunaltauglicher in-
haltlicher Festlegungen kann - unabhängig
von der Bewertung für die kleinen und
mittleren Kommunen in NRW - insgesamt
als erfolgreich bewertet werden. Nicht erfüllt
blieb allerdings der - mehr administrativ ge-
leitete - Anspruch des NRW-Innenministe-
riums, allgemeingültige und verbindliche
Empfehlungen für eine verbesserte Steue-
rung des „Konzerns Kommune“ zu entwi-
ckeln.
Ob die Kenntnis und Interpretation des rei-
nen Zahlenwerks, das sich im ersten noch
nicht testierten Probe-Gesamtabschluss
der Stadt Lippstadt zum 31.12.2007 mit einer
Gesamtbilanzsumme von rund 774 Mio.
Euro und einem positiven Gesamtergebnis
von 2,4 Mio. Euro darstellt, einen gesteiger-

er Willicher Orts-
teil Anrath blickt

2010 auf sein 1.000-
jähriges Bestehen zu-
rück. Um diesem für
die Stadt Willich he-
rausragenden Ereignis
Rechnung zu tragen,
finden in Anrath über
das ganze Jahr verteilt
Feierlichkeiten statt.
Auf das Jubiläum ein-
gestimmt werden Be-
wohner und Gäste be-
reits bei der Einfahrt
in den Ortsteil. Die
Idee, mit großen Tafeln an den Zufahrtsstraßen (Foto) auf das Jubiläumsjahr „1000 Jahre Anrath“ hin-
zuweisen, hatte der örtliche Bürgerverein. Die Sparkasse Krefeld griff die Idee auf und wurde unterstüt-
zend tätig. Peter Radtke, Vertriebsdirektor der Sparkasse Krefeld, und Gunnar Nienhaus, Geschäfts-
stellenleiter der Sparkasse Krefeld in Anrath, setzten sich für das Sponsoring der Schilder ein, die nun
aufgestellt worden sind.

D
SCHILDER KÜNDEN VOM JUBILÄUM
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ten Nutzen für die NRW-Kommunen bietet,
ist nach dem subjektiven Empfinden der
Stadt Lippstadt noch nicht wahrnehmbar. 
Nach Auffassung des Autors sollte aber ge-
rade ein messbarer politischer Erfolg, der in
den kommenden Jahren durch Aufstellung
des Gesamtabschlusses nachhaltig festzu-
stellen wäre, über die Frage entscheiden, ob
der zum Teil immense dauerhafte Verwal-
tungsaufwand, den die kommunale Konzern-
rechnungslegung mit sich bringt, gerecht-
fertigt ist und auf Dauer für alle Kommunen
beibehalten werden soll. 
Ohne dies herbeireden zu wollen, müsste die
Verpflichtung zum generellen NKF-Gesamt-
abschluss bei fehlendem oder zumindest
zweifelhaftem politischen Interesse an den
Ergebnissen grundsätzlich auf den Prüf-
stand gestellt werden. Wie das Beispiel der
Kapitalkonsolidierung eindrucksvoll bestä-
tigt, besteht darüber hinaus die Gefahr,
dass die Ergebnisse des Gesamtabschlusses
fehlinterpretiert oder zumindest dem poli-
tischen Adressatenkreis schwer zu vermit-
teln sind. ●
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SCHWERPUNKT BERATUNG 

Die GPA NRW bietet seit 2004 Beratungsleis-
tungen zum NKF an. Wesentliche Inhalte der
mehr als 100 Beratungen auf vertraglicher Ba-
sis waren zunächst Fragestellungen rund um
die Eröffnungsbilanz, insbesondere zur Erfas-
sung und Bewertung des kommunalen Ver-
mögens. Zunehmend werden von den Kom-
munen auch Leistungen im Zusammen-
hang mit den Jahresabschlüssen in An-
spruch genommen. Dazu gehören unter an-
derem die Begleitung der Verwaltungen bei
der Erstellung von Jahresabschlüssen und das
Coaching von Rechnungsprüfungsämtern
bei deren Prüfung.
Darüber hinaus führt die GPA NRW die ört-
liche Prüfung von Eröffnungsbilanzen und
Jahresabschlüssen nach § 101 Gemeinde-
ordnung NRW (GO NRW) durch. Zum Leis-
tungsangebot gehören zudem Themenfelder
wie Budgetierung, Weiterentwicklung des in-
dividuellen Produktplans, Definition steue-
rungsrelevanter Ziele und Kennzahlen sowie
Controlling und Berichtswesen. 
Nachdem zunächst der „formale“ Umstieg
auf das neue Rechnungswesen bei vielen
Kommunen im Vordergrund stand, werden
gerade diese Bereiche der Finanz- oder Haus-
haltssteuerung künftig zunehmend in den
Blick genommen. Insgesamt weist die GPA
NRW damit ein breites Portfolio von Bera-
tungsleistungen zum NKF auf. Sie wird auch
künftig dieses Angebot praxis- und marktge-
recht weiterentwickeln.

ERÖFFNUNGSBILANZ IM FOKUS

Die Eröffnungsbilanzen der Gemeinden und
Gemeindeverbände unterliegen gemäß §
92 Abs. 6 GemHVO der überörtlichen Prüfung.
Aufgrund der Bedeutung der Ansätze in der
Eröffnungsbilanz und deren Auswirkungen
auf die weitere Haushaltsführung stellt der
Gesetzgeber besondere Anforderungen an die
Prüfung und Feststellung der Eröffnungsbi-
lanz. Während bei den klassischen überört-
lichen Prüfungen der GPA NRW Wirtschaft-
lichkeitsgesichtspunkte im Vordergrund ste-
hen, sind die Prüfungen der Eröffnungsbilanz
reine Rechtmäßigkeitsprüfungen. 
Ziel ist unter anderem sicherzustellen, dass
gemäß den haushaltsrechtlichen Vorgaben
und unter Beachtung der vom Gesetzgeber
eingeräumten Spielräume landesweit einheit-
lich bewertet und bilanziert wird. Zwischen-
zeitlich hat die GPA NRW mehr als 200 Eröff-
nungsbilanzen von Kommunen und Kommu-
nalverbänden überörtlich geprüft.

ie grundlegende Reform des Gemein-
dehaushaltsrechts mit der Umstellung

des kommunalen Rechnungswesens von
der Kameralistik auf die doppelte Buchfüh-
rung stellt für die Gemeindeprüfungsanstalt
Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) seit ihrer
Gründung im Jahr 2003 ein zentrales Themen-
feld dar. Angesichts der - seinerzeit schon fest-
stehenden - Einführung des Neuen Kommu-
nalen Finanzmanagements (NKF) für die
nordrhein-westfälischen Kommunen war
der Aufbau eines fundierten Know-how im
Bereich des NKF logischerweise ein strategi-
sches Ziel der neuen Einrichtung. 
Dies galt nicht nur zur Vorbereitung späte-
rer Prüfungen auf doppischer Basis, son-

dern auch im Hinblick auf die Begleitung der
Kommunen bei der Umstellung auf das NKF.
Hervorzuheben ist hierbei die Herausgabe ei-
ner eigenen Kommentierung der Gemeinde-
haushaltsverordnung (GemHVO) bereits mit
Beginn der Umstellungsphase sowie eine Viel-
zahl von Beratungsleistungen für die Kom-
munen zu den unterschiedlichen Themenfel-
der der neuen Rechnungslegung. 

Das Neue Kommunale Finanzmanagement hat der GPA NRW 
viel Mehrarbeit gebracht - von der Hilfe bei der Umstellung bis zur 
Beratung über den sinnvollen Gebrauch des neuen Instruments

Prüfung durch Profis
wichtiger denn je

� Die Gemeinde -
prüfungsanstalt NRW
mit Sitz in Herne 
verfügt über umfas-
sende Kenntnisse des
Neuen Kommunalen
Finanzmanagements

Werner Haßenkamp 
ist Präsident der Gemeinde-
prüfungsanstalt GPA NRW

DER AUTORD

FOTOS (2): GPA NRW
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Nicht zuletzt die Prüfung der Eröffnungsbi-
lanzen hat deutlich gezeigt, dass in der
kommunalen Landschaft sowie bei den invol-
vierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
zum Teil noch Unsicherheit und differieren-
de Auffassungen bei der praktischen Anwen-
dung des neuen Haushaltsrechts bestehen.
Die GPA NRW hat daher ganz bewusst die in-
haltliche Abstimmung mit anderen Institu-
tionen gesucht. Unter anderem wurde ein Ar-
beitskreis mit dem Institut der Wirtschafts-
prüfer e. V. (IDW) initiiert. 

ABSTIMMUNG MIT DER AUFSICHT

Zudem stimmt sich die GPA NRW regelmä-
ßig in Workshops mit den Bezirksregierun-
gen und dem NRW-Innenministerium als den
Repräsentanten der Kommunalaufsicht ab.
Dies soll zu einer einheitlichen Rechtsauffas-
sung und Vorgehensweise - und damit nicht
zuletzt zu mehr Rechtsicherheit für die Kom-
munen - beitragen.
Das neue Haushalts- und Rechnungswesen
wirkt sich naturgemäß auf die überörtliche
Prüfung nach § 105 GO NRW aus. Die Daten-
basis, auf welche die GPA NRW im Rahmen
der Prüfungen zurückgreifen kann, gewinnt
hier erheblich an Aussagekraft. Die kommu-
nalen Jahresabschlüsse geben Auskunft über
das Ressourcenaufkommen und den Ressour-
cenverbrauch. 
Wichtige Aspekte der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft - beispielsweise Abschreibun-
gen auf Vermögen sowie Rückstellungen
für künftige Pensionszahlungen - wurden in
der kameralen Systematik nicht oder nur un-
zureichend ausgewiesen. Dieser Informati-

onsgewinn wird in vielen Bereichen dazu bei-
tragen, die Qualität der Analysen und Emp-
fehlungen zur Wirtschaftlichkeit kommuna-
len Handelns und die Ausweisung von Ver-
besserungspotenzial weiter zu steigern.

ERSTMALS NKF-JAHRESABSCHLUSS

Die Empfehlungen der GPA NRW sind wohl
zukunftsbezogen ausgerichtet. Jedoch kön-
nen sich die zugrunde liegenden Prüfungen
oder Analysen überwiegend nur auf Ist-Da-
ten und damit auf abgeschlossene Haushalts-
jahre stützen. Die im Turnus von rund vier bis
fünf Jahren stattfindenden Basisprüfungen
der GPA NRW bezogen sich deshalb zwangs-
läufig auf kamerale Haushaltsjahre. 
Im Februar 2010 konnte die GPA NRW ihre
Prüfungen auf NKF-Jahresabschlüsse umstel-
len. Bis August 2010 werden 29 Mittlere
und Große kreisangehörige Städte in den Be-
reichen Finanzen, Jugend, Gebäudewirt-
schaft sowie Bauleistungen und Infrastruk-
tur geprüft. Die ausgewählten Kommunen
haben spätestens zum 01.01.2007 das NKF
eingeführt. 
Aufgrund dieser Übergangsphase führt die
Systemumstellung dazu, dass im Regelfall
nicht wie bisher eine Zeitreihe von wenigs-
tens vier Ist-Jahresergebnissen abgebildet
werden kann. Es zeigt sich, dass sich in eini-
gen Prüffeldern die Analysen zunächst nur
auf Werte der Eröffnungsbilanz und Daten

von ein bis zwei Jahresabschlüssen stützen
können1. 

DATEN REPRÄSENTATIV?

Hier gilt es für die Prüfung, durch intensive
Gespräche mit der Verwaltung festzustellen,
inwieweit die vorhandenen Daten frei von
einmaligen Effekten und damit repräsenta-
tiv sind. Soweit möglich und sinnvoll werden
die Zeitreihen zudem um Planwerte er-
gänzt. Dies ist nicht zuletzt deshalb konse-
quent, weil der mittelfristigen Planung im
neuen Haushaltsrecht größere Bedeutung zu-
kommt2.
Abgesehen von diesen „technischen“ Pro-
blemstellungen bieten die Jahresabschlüsse
nach dem neuen Haushaltsrecht jedoch ei-
ne Fülle zusätzlicher Informationen, die für
die kameral basierten Prüfungen nicht zur
Verfügung standen. So können auf der
Grundlage von Bilanzdaten jetzt Aussagen zur
Vermögenslage der Kommune insgesamt als
auch bezogen auf einzelne Anlagegüter ge-
troffen werden. 
Als Beispiel sei hier die Kennzahl „Anlagen-
abnutzungsgrad“ genannt. Sie gibt Hinwei-
se auf die bereits eingetretene Abnutzung -
sprich: auf die „Altersstruktur“ einzelner
Vermögensarten. So lässt ein hoher Anlagen-
abnutzungsgrad beim Gebäudebestand ei-
nerseits darauf schließen, dass in naher Zu-
kunft erhebliche Ersatzinvestitionen in Form
von Sanierung und Neubau mit dem damit
einhergehenden Finanzbedarf und entspre-
chenden haushaltswirtschaftlichen Belastun-
gen anstehen. 

CHANCE ZUR AUFGABENKRITIK

Andererseits bietet sich für die Kommune in
diesen Fällen die Chance, den betreffenden
Aufgabenbereich einer grundsätzlichen Auf-
gabenkritik zu unterziehen und gegebe-
nenfalls auf eine Ersatzinvestition zu verzich-
ten. Die hierfür durch das NKF nunmehr flä-
chendeckend zur Verfügung stehenden Infor-
mationen sind geeignet, die Kommune bei ei-
ner langfristig ausgerichteten, vorausschau-
enden Steuerung ihrer Aufgabenwahrneh-
mung und des Haushalts zu unterstützen. 

1 Die Jahresabschlüsse 2009 werden nach Auskunft der
Kommunen aller Voraussicht nach zum Prüfungszeit-
punkt noch nicht aufgestellt sein. Das gilt zum Teil auch
noch für Jahresabschlüsse 2008. 

2 Insbesondere im Rahmen der Verpflichtung zum Haus-
haltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW und durch die
positionsscharfe Einbeziehung in den Haushaltsplan
nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung NRW.

� Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der GPA
NRW beraten rund um die Aufstellung und 
Bewirtschaftung des NKF-Haushaltes sowie 
zur Erstellung der Eröffnungsbilanz 
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ie Verbuchung außerplanmäßiger Ab-
schreibungen im Neuen kommunalen

Finanzmanagement (NKF) bereitet den NRW-
Kommunen erheblich Kopfzerbrechen. Ob das
NRW-Innenministerium und die Modell-
kommunen oder der Landesgesetzgeber vor
Verabschiedung der NKF-Vorschriften 2005
dies nicht erkannt haben, kann nur vermu-
tet werden. Umso wichtiger ist, dass die
anstehende NKF-Evaluierung - hierbei wird
das gesamte NKF-Reglement nach fünfjäh-
riger Erprobungszeit komplett auf den Prüf-
stand gestellt - das Problem berücksichtigt
und die Rechtsnormen entsprechend nach-
bessert.
Nach derzeitiger Rechtslage kommt es durch
die außerplanmäßigen Abschreibungen auf
das Anlagevermögen oder die Finanzanlagen
zu einer Inanspruchnahme der Ausgleichs-
rücklage oder zur Belastung der umlagepflich-
tigen kreisangehörigen Städte und Gemein-
den. Dies kann seitens des Landesgesetzge-
bers nicht gewollt sein und ist im Rahmen ei-
ner periodengerechten Darstellung des kom-
munalen Jahresergebnisses - Prinzip der
Generationengerechtigkeit - als zweckwid-
rig zu qualifizieren. 
Dazu werden hier zwei Beispiele genannt.
Das eine stammt aus der Stadt Lippstadt,
kann aber aufgrund der künftigen Entwick-
lung der Schülerzahlen im Land auf jede an-
dere Kommune übertragen werden. Der
andere Fall steht aktuell bei einem nicht na-
mentlich zu nennenden Kreis in der Diskus-
sion. Hierbei können jedoch alle Kreise in
NRW in Frage kommen, die größere Ak-
tienpakete besitzen.

AUFGABE EINES SCHULGEBÄUDES

Der Rat der Stadt Lippstadt hat vor dem Hin-
tergrund rückläufiger Schülerzahlen am
18.06.2007 beschlossen, die Hauptschule
„Stadtwaldschule“ aufzulösen und schritt-
weise mit der Hauptschule „Wilhelmschu-
le“ zusammenzulegen. Dieser Prozess wird

in wenigen Jahren abgeschlossen sein, 
sodass das Gebäude für Schulzwecke nicht
mehr benötigt wird. Da die Stadt Lipp-
stadt das Gebäude weder kurz- noch mit-
telfristig anderweitig nutzen kann, soll es
mitsamt Grundstück an einen privaten In-
teressenten - ein benachbartes Unterneh-
men mit Expansionsplänen - veräußert
werden. 
Wie zu erwarten steht, wird der Kaufpreis den
Buchwert in der Bilanz der Stadt für das
Grundstück und das Gebäude bei weitem
nicht abdecken. Es wird somit im Jahresab-
schluss zu einer außerplanmäßigen Ab-
schreibung in Millionenhöhe kommen. Die-
se belastet das laufende Ergebnis der Stadt
und damit die noch vorhandene Ausgleichs-
rücklage. 
Dies wäre auf Basis der aktuellen NKF-Be-
stimmungen nur zu vermeiden, wenn die
Stadt das Gebäude nicht veräußern würde
und notfalls ungenutzt ließe. Dann fielen nur
- wie bislang - die planmäßigen Abschreibun-
gen an. Ein solcher Zustand - und der Verzicht
auf den Verkauf an ein Arbeitsplätze schaf-
fendes Unternehmen - wäre aber weder po-
litisch vermittelbar noch wirtschaftlich sinn-
voll.
Die Ausgleichsrücklage wurde bei Einführung
des NKF als bilanztechnisches Instrument zur
Verrechnung von Fehlbeträgen in der kom-
munalen Gesamtergebnisrechnung geschaf-
fen. Damit diese Pufferfunktion ihr bilanzpo-
litisches Ziel nicht völlig verfehlt, kann es da-
bei jedoch ausschließlich um strukturelle Fehl-
beträge gehen, welche die Kommune auf-
grund ihrer laufenden Tätigkeit hinnehmen
muss.

Die Verbuchung außerplanmäßiger Abschreibungen nach 
den derzeitigen Regeln des NKF ist praxisfern und muss im Zuge 
der anstehenden NKF-Evaluierung geändert werden

Wertverlust darf nicht
zu Nachteilen führen 

D
Dipl.-Verwaltungswirt (FH)
Wilfried Meschede 
ist Leiter des Fachbereiches
Finanzen und Liegenschaften
der Stadt Lippstadt

DER AUTOR

Die GPA NRW wird in die Analyse der haus-
haltswirtschaftlichen Situation der jeweili-
gen Kommune das NKF-Kennzahlenset NRW
einbeziehen und um eigene Kennzahlen - wie
den exemplarisch dargestellten Anlagen-
abnutzungsgrad - ergänzen.
Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen ha-
ben erstmals zum 31.12.2010 einen Gesamt-
abschluss aufzustellen. Eine wesentliche
Zielsetzung besteht darin, eine Grundlage für
die Gesamtsteuerung des „Konzerns Kommu-
ne“ zu bieten. Der Schwerpunkt der überört-
lichen Prüfung des Gesamtabschlusses wird
sich unter anderem an dieser Zielsetzung ori-
entieren. 

GESAMTABSCHLUSS NACH MAß

Neben Rechtmäßigkeitsaspekten, die bei-
spielsweise die Festlegung des Konsolidie-
rungskreises nach § 116 Abs. 2 und 3 GO NRW
betreffen, steht deshalb die Frage im Mittel-
punkt, ob die konkrete Ausgestaltung des Ge-
samtabschlusses vor Ort den spezifischen
Steuerungserfordernissen der jeweiligen
Gemeinde entspricht. 
Zusätzlich bieten die Gesamtabschlüsse die
Möglichkeit, die Prüfungen der GPA NRW zur
wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung auf ver-
gleichender Basis zu erweitern. Nicht zuletzt
können die - in einigen Bereichen systembe-
dingt auf den Kernhaushalt beschränkten -
Aussagen der GPA NRW zur haushaltswirt-
schaftlichen Situation der Kommune um
Analysen zum Gesamtabschluss ergänzt
werden.
Nach der formalen Umstellung auf das neue
Haushaltsrecht gilt es nunmehr für die Kom-
munen, die zur Verfügung stehenden zusätz-
lichen Informationen sinnvoll - und ver-
knüpft mit weiteren Steuerungsinstrumen-
ten - zu nutzen um einen Mehrwert durch das
NKF zu erschließen. Als Beispiele seien die De-
finition von Zielen und Kennzahlen, ein effek-
tives Controlling sowie eine zweckmäßig
eingesetzte Kosten- und Leistungsrechnung
genannt. 
Die GPA NRW strebt hier als Partner der Kom-
munen zum einen ein ausgeweitetes Ange-
bot an Beratungsleistungen an. Zum ande-
ren werden diese Aspekte künftig - ausge-
richtet an Größe und Struktur der jeweiligen
Kommune - stärker in die überörtliche Prü-
fung einbezogen. ●
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men der besonderen Bewertungsvorschrif-
ten für die erstmalige Bilanzierung von Un-
ternehmensbeteiligungen äußerst vorteilhaft
bewerten. Dies betraf Aktien, die zum Tiefst-
kurs der zurückliegenden zwölf Wochen,
ausgehend vom Eröffnungsbilanzstichtag,
einzustufen waren. Dabei wurde die Aktie -
dem Zufall geschuldet - zu einem vergleichs-
weise günstigen Kurs bewertet.
Mit Einsetzen der weltweiten Finanzmarkt-
und Wirtschaftskrise verlor die Aktie vorüber-
gehend an Wert. Mit der Haushaltsplanung
für das Jahr 2010 stellt nun der Kreis eine 
außerplanmäßige Abschreibung auf diese 
Finanzanlage in den Haushalt ein. Damit 
bezieht er diese - nicht zahlungwirksame - 
Belastung in die von den Städten und 
Gemeinden des Kreises zu deckende Kreisum-
lage ein. Die ohnehin angeschlagenen kreis-
angehörigen Kommunen liefern dem Kreis 
somit Liquidität, welche die Gemeinden
selbst teilweise über Kassenkredite finanzie-
ren müssen. Beim Kreis wird diese Liquidität
nicht in diesem Umfang benötigt.
Nach § 35 Abs. 5 Satz 2 der NRW-Gemeinde-
haushaltsverordnung (GemHVO NRW) kön-
nen bei Finanzanlagen außerplanmäßige
Abschreibungen vorgenommen werden, um
die Finanzanlagen mit dem niedrigeren
Wert anzusetzen, der den Finanzanlagen
am Abschlussstichtag beizulegen ist. Ergän-
zend ist in § 35 Abs. 8 GemHVO NRW festge-
legt, dass der Betrag wieder zuzuschreiben
ist, wenn sich später herausstellt, dass die
Gründe für eine dauernde Wertminderung
nicht mehr bestehen.

ERMESSEN BEI ABSCHREIBUNG

Kommunen sind nicht verpflichtet, eine 
außerplanmäßige Abschreibung bei Finanz-
anlagen nach denselben Maßgaben vorzu-
nehmen, wie sie beim übrigen Anlagever-
mögen der Gemeinde gelten. Es kann aber 
unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips
geboten sein, auch bei vorübergehender
Wertminderung einer Finanzanlage im Rah-
men des Jahresabschlusses eine außerplan-
mäßige Abschreibung vorzunehmen. 
Wenn eine vorübergehende Wertminde-
rung konstatiert werden soll, muss aber
vorab nach Hinweisen gesucht werden, die
eine künftige Wertaufholung sicher erwar-
ten lassen. Denn man kann auf die außerplan-
mäßige Abschreibung verzichten, wenn sol-
che Hinweise vorhanden sind. Die Gemein-
den sind nach § 35 Abs. 8 Satz 1 GemHVO ver-
pflichtet, den Wert von Finanzanlagen wie-
der höher anzusetzen, wenn der Grund für
die außerplanmäßige Abschreibung später
wegfällt.
Der Aktienkurs entwickelt sich nach heutigem
Stand wieder nach oben. Wie leicht nachzu-
vollziehen ist, sorgt die Vorgehensweise des
Kreises bei den umlagepflichtigen Städten
und Kommunen für Unmut. Hier ist der
Landesgesetzgeber im Rahmen der NKF-
Evaluierung gefordert. In eine Änderung der
gesetzlichen Grundlagen sollte eine Regelung
aufgenommen werden, die es den Kreisen ver-
bindlich vorschreibt, solche oder ähnliche au-
ßerplanmäßige Abschreibungen nicht in die
Kreisumlage einzubeziehen, sondern aus-
schließlich direkt gegen die Allgemeine
Rücklage zu buchen. 
Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrück-
lage darf hier ebenfalls nicht in Betracht kom-
men. Denn damit würde die Möglichkeit zur
Abfederung künftiger Fehlbeträge - was die
kreisangehörigen Städte und Gemeinden
entlasten könnte - eingeschränkt. ●

ZIEL ALLGEMEINE RÜCKLAGE

Die Höhe der Allgemeinen Rücklage wird - 
zumindest bei Kommunen, die noch über 
Eigenkapital verfügen - als Differenz zwischen
vorhandenem Vermögen auf der Aktivseite
und den Schulden, Rückstellungen sowie
Sonderposten (Drittmittelfinanzierungsan-
teile) auf der Passivseite bestimmt. Dabei ist
maßgeblich, dass das Anlagevermögen -
hier das Schulgebäude - bei der erstmaligen
NKF-Bilanzierung (Eröffnungsbilanz) nach vor-
sichtig geschätzten Zeitwerten (Sachwertver-
fahren) taxiert wurde. 
Wenn man nun fordert, dass eine außerplan-
mäßige Abschreibung auf ein solches Schul-
gebäude ausschließlich mit der Allgemeinen
Rücklage in Zusammenhang gebracht wird,
ist dies nicht nur bilanz- und bewertungstech-
nisch konsequent. Vielmehr folgt dies auch
dem Prinzip der Generationengerechtigkeit.
Um die Ausgleichsrücklage vor außerplan-
mäßiger Inanspruchnahme zu schützen,
sollte den Kommunen zumindest ein Wahl-
recht eingeräumt werden, außerordentliche
Aufwendungen nicht gegen die Ausgleichs-
rücklage, sondern direkt gegen die Allgemei-
ne Rücklage zu buchen. Daraus dürften kei-
ne Konsequenzen im Hinblick auf eine - an-
sonsten erforderliche - Haushaltssicherung
entstehen.

BEWERTUNG VON AKTIEN 

In dem anderen Fall konnte ein Kreis sein um-
fangreiches Paket an Wertpapieren im Rah-

� Beim geplanten Verkauf der Lippstädter 
Stadtwaldschule bereitet die Verbuchung 
außerplanmäßiger Abschreibungen im NKF 
große ProblemeFO
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verlässliche Daten vor. Dieser Zustand hat sich
erst in jüngster Zeit im Zuge der Umstellung
des Haushalts- und Rechnungswesens auf
kaufmännische Grundsätze geändert. In
NRW wurde die Umstellung auf NKF im vo-
rigen Jahr abgeschlossen. 
Wesentliche Ziele des NKF bestehen in der
Einführung eines umfassenden Ressourcen-
verbrauchskonzepts sowie der vollständi-
gen Abbildung des Vermögens und der
Schulden im kommunalen Jahresabschluss.
Dieses Höchstmaß an Transparenz ergibt sich
aus dem Prinzip der intergenerativen Gerech-
tigkeit. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies,
dass diejenige Generation, welche Ressour-
cen verbraucht, auch die hiermit zusam-
menhängenden finanziellen Mittel erwirt-
schaften muss.  

ALLE ANSPRÜCHE ERFASSEN

Verbunden mit dieser Neuausrichtung der
Rechnungslegung ist auch, dass auf der
Passivseite der kommunalen Bilanz die Ver-
pflichtungen aus der Beamtenversorgung in
Form von Pensionsrückstellungen abzubil-
den sind, um einen vollständigen Schul-
denausweis sicherzustellen. Für die Eröff-
nungsbilanz einer Kommune hat dies zur Fol-
ge, dass erstmalig sämtliche versorgungs-
rechtlichen Anwartschaften der aktiven Be-
amten und alle Versorgungsansprüche der
Pensionäre zu erfassen sowie auf Basis ver-
sicherungsmathematischer Grundsätze zu
bewerten sind. 
Doch auch hier sind die Bewertungsgrund-
lagen kritisch zu hinterfragen. Biometri-
sche Risiken wie beispielsweise das „Lang-
lebigkeitsrisiko“ haben unmittelbare Auswir-
kung auf den Rückdeckungsbedarf. Je nach
angewandter Richttafel zur Lebenserwartung
oder Sterbewahrscheinlichkeit verändert
sich der Finanzbedarf für die umfassende
Ausfinanzierung der Versorgungsleistun-
gen erheblich. Ungenauigkeiten in der Be-
messung des benötigten Kapitalstocks füh-
ren zu Finanzierungslücken. Diese werden
größer, wenn sich die späteren Pensionsleis-
tungen durch Versorgungsanpassungen er-
höhen und diese noch nicht durch Trendan-
tizipation berücksichtigt wurden. 
Während die erstmalige Bilanzierung der
Pensionsrückstellungen zulasten des Eigen-
kapitals erfolgt, werden die jährlichen bilan-
ziellen Zuführungen die Haushaltsergebnis-
se der Kommunen belasten. Doch die Bildung
bilanzieller Pensionsrückstellungen an sich löst
noch nicht die Frage der Finanzierung für die
künftige Auszahlung der Versorgungsbezüge. 

ährend heute unbestritten ist, dass
auf die gesetzliche Rentenversiche-

rung aufgrund des demografischen Wandels
enorme Belastungen zukommen, führt die
Versorgung der Beamten in der öffentli-
chen Wahrnehmung bisher eher ein Schat-
tendasein. Doch auch hier hat die demogra-
fische Entwicklung erhebliche Auswirkungen
auf die in Deutschland verfassungsrechtlich
garantierte Altersversorgung. Denn steigen-
de Pensionslasten können zu einer ernsthaf-
ten Gefahr für die Handlungsfähigkeit der Öf-
fentlichen Hand werden. Die Höhe der beste-
henden Beamtenpensionsverpflichtungen
erfordert somit besondere Aufmerksam-
keit. 
Die Umstellung der öffentlichen Finanz-
wirtschaft auf ein doppisches Rechnungswe-
sen - in NRW Neues kommunales Finanzma-
nagement (NKF) genannt - mit einem umfas-
senden Ressourcenverbrauchskonzept be-
gründet erstmals die Notwendigkeit, die
Verpflichtungen aus der Beamtenversor-
gung in Gestalt von Pensionsrückstellungen
auszuweisen. Die damit verbundene Erfas-

Die Finanzierung der Beamtenversorgung birgt erhebliche Risiken
für die Handlungsfähigkeit von Städten und Gemeinden, die 
aber durch geeignete Maßnahmen begrenzt werden können

Auch der Ruhestand
generiert hohe Kosten 
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sung und Berechnung der Versorgungsan-
sprüche aktiver Beamter und Leistungsemp-
fänger zeigt den enormen Finanzbedarf für
die Zukunft. 

DRUCK DURCH ALTERSPYRAMIDE

Diese Problematik wird zusätzlich verschärft
durch die demografische Entwicklung. Sie bil-
det ein erhebliches Risiko für die öffentlichen
Haushalte. Die allgemeine Entwicklung der
beamtenrechtlichen Pensionslasten in
Deutschland lässt sich insbesondere aus
den Versorgungsberichten der Bundesre-
gierung ablesen (Siehe Schaubild Seite 23). 
Zum Umfang der Versorgungsverpflichtun-
gen für die Beamten und Beamtinnen in den
kommunalen Bereichen lagen bislang kaum

� Die demografische Entwicklung mit der Zunahme älterer Menschen verschärft den Druck auf die
kommunalen Haushalte bei der Beamtenversorgung 
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FINANZIERUNGSWEGE OFFEN

Somit stellt sich für jede einzelne Kommu-
ne diese konkrete Frage nach der Finanzie-
rung der künftigen Versorgungsleistungen -
sprich: der Herkunft der finanziellen Mittel.
Die überwiegend praktizierte Finanzierung
aus dem laufenden Haushalt oder über rein
umlagefinanzierte Versorgungskassen ist
angesichts der demografischen Entwick-
lung infrage zu stellen. Zudem scheidet ein
Rückgriff auf das kommunale Vermögen in
aller Regel aus, weil insbesondere das von den
Kommunen vorgehaltene Infrastrukturver-
mögen - etwa Straßen und Friedhöfe - kaum
veräußerbar ist.  
Für die Finanzierung der künftigen Pensions-
lasten muss folglich mit dem Aufbau eines
Kapitalstocks begonnen werden. Insofern wird
ersichtlich, dass in jeder Kommune bereits
jetzt die Notwendigkeit besteht, über lang-
fristig tragfähige und wirtschaftlich sinnvol-
le Möglichkeiten zur Finanzierung künftiger
Pensionslasten nachzudenken und geeigne-
te Versorgungsmodelle auszuwählen.
Das Büro für Kommunalberatung Mechthild
A. Stock aus Ratingen hat zusammen mit der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF Fas-
selt & Schlage aus Duisburg sowie der Kanz-
lei K&L Gates aus Berlin dieses Thema auf-
gegriffen und hierzu eine Studie erarbeitet.
Dabei wird erstmalig das Finanzierungs-
problem bezogen auf die Beamtenpensionen
im kommunalen Bereich vor dem Hintergrund
der ersten Erfahrungen mit dem Neuen
kommunalen Finanzmanagement in NRW
umfassend analysiert. 

STUDIE ZU LÖSUNGSANSÄTZEN

Das Ziel der Untersuchung besteht darin, den
Kommunen Lösungskonzepte und Gestal-
tungsempfehlungen für wirtschaftlich sinn-

volle und realisierbare Ausfinanzierungs-
wege aufzuzeigen. Damit sollen die aus der
Beamtenversorgung zu erwartenden finan-
ziellen Belastungen für die kommunalen
Haushalte möglichst gering gehalten werden. 
Zu diesem Zweck wird in der Studie zu-
nächst die Ausgangssituation skizziert, und
es wird auf die Eckpunkte der Beamtenver-
sorgung in Deutschland eingegangen. In
einem nächsten Schritt erfolgt die Darstel-
lung der Bilanzierung von Pensionsverpflich-
tungen im kommunalen Jahresabschluss in
Nordrhein-Westfalen, wobei auch die Auswir-
kungen des Bilanzrechtsmodernisierungs -
gesetzes (BilMoG) eine Rolle spielen. 
Im Anschluss daran werden alternative Mög-
lichkeiten der Ausfinanzierung von Versor-
gungsleistungen für Beamte im kommuna-
len Bereich analysiert, wobei neben der In-
anspruchnahme von Versorgungskassen
auch privatwirtschaftliche Fonds- und Versi-
cherungslösungen im Mittelpunkt stehen. Ein
wesentliches Element im Rahmen der Studie
bildet die Einbeziehung von Kommunen
und Kreisen in NRW, die quasi als Piloten ih-
re individuellen Anforderungen an ein best-
mögliches Lösungskonzept einbringen. Auf
diese Weise nehmen sie aktiv an der Gestal-
tung optimierter Lösungsansätze für eine ef-
fiziente, wirtschaftlich vernünftige und prak-
tikable Ausfinanzierung der Beamtenpensi-
onsverpflichtungen teil. 

MUSTERSTADT KONSTRUIERT

Am Beispiel einer großen kreisangehörigen
„Musterstadt“ aus NRW werden die we-
sentlichen Ergebnisse der Untersuchung
von sieben Pilotprojekten aus dem kom-
munalen Bereich dargestellt. Ein Blick auf die
Entwicklung der Pensionseintritte der akti-
ven Beamten zeigt auch bei der Musterstadt
gesteigerten Handlungsbedarf. Dort sind

derzeit rund 340 aktive Beamte beschäftigt
bei rund 110 Pensionären. Ab dem Jahr 2019
muss mit stetig ansteigenden Pensionsein-
tritten gerechnet werden. 
Der Höhepunkt mit mehr als 60 Pensionsein-
tritten wird voraussichtlich von 2029 bis
2033 erreicht. Der notwendige Finanzbe-
darf wächst entsprechend. Zum jeweiligen
Auszahlungszeitpunkt der Pensionen muss
die Liquidität in erforderlichem Umfang vor-
handen sein. Zudem darf nicht vergessen wer-
den, dass gleichzeitig die Lebenserwartung
der Pensionäre kontinuierlich ansteigt und
deren Versorgungsleistungen ebenfalls zu fi-
nanzieren sind. 
Die weiteren Ergebnisse der Pilotkommunen
- vornehmlich die Auswertung spezifischer
Kennzahlen sowie die Darstellung einer Simu-
lationsberechnung am Beispiel einer Versiche-
rungslösung - sind aus der Studie ersichtlich.
Diese wird abgerundet von einer ausführlichen
Darstellung der vergaberechtlichen Anforde-
rungen an Ausschreibungen, falls die Auswahl
spezifischer Lösungsmodelle zur adäquaten
Ausfinanzierung der Beamtenpensionen
durch Ausschreibung geschehen soll.
Hier werden die drei klassischen Ausfinanzie-
rungswege - Versorgungskasse, Fondslösun-
gen, Rückdeckungsversicherung - gleicherma-
ßen kritisch gewürdigt. Eine Musteraus-
schreibung soll zeigen, wie am Beispiel einer
Rückdeckungsversicherung ein Vergabever-
fahren vorbereitet, gestaltet und umgesetzt
werden kann, und soll insofern Hilfestellung
für die Praxis geben. ●

� Mit der steigenden Anzahl der Versorgungsempfänger wachsen in den 
kommenden Jahrzehnten auch die Versorgungsausgaben

� Die Entwicklung der Pensionseintritte aktiver Beamter in einer 
Musterstadt zeigt den Handlungsbedarf vor Ort

Die Studie ist zu beziehen über das 
Büro für Kommunalberatung 

Mechthild A. Stock 
Postfach 106211, 40859 Ratingen

Tel. u. Fax 02102-528 10 28 
mechthild.stock@kommunalberatung-stock.de 

G
RA

FI
K:

 S
TO

CK

QUELLE: 3. VERSORGUNGSBERICHT DER BUNDESREGIERUNG, 25.05.2005, S. 61 FF.

6-34_Stgerat_2.Vers:2010  19.03.2010  10:26 Uhr  Seite 23



24 STÄDTE- UND GEMEINDERAT 4/2010

THEMA NKF-EVALUIERUNG

Blitzumfrage bei den NRW- L
Rainer Lux MdL 
ist Sprecher der CDU-Fraktion
im Ausschuss für 
Kommunalpolitik und 
Verwaltungsstrukturreform 
des NRW-Landtages

Hans-Willi Körfges MdL  
ist kommunalpolitischer 
Sprecher der SPD-
Fraktion im NRW-Landtag

�

Die Einführung des NKF hat sich grundsätzlich bewährt,
denn mehr Wirtschaftlichkeit und Effektivität, mehr Trans-
parenz und Bürgernähe sind Ziele einer grundlegenden Re-
form der kommunalen Verwaltungen. Das Haushalts- und
Rechnungswesen nimmt in diesem Prozess eine zentrale
Rolle ein. Durch die Einführung der doppischen Buchfüh-
rung im NKF werden neben reinen Einnahmen und Ausga-
ben der Werteverzehr, also die Abschreibungen und Rück-
stellungen, sichtbar. Das garantiert eine nachhaltige Haus-
haltswirtschaft. Aber auch die Transparenz im Haushalts-
plan wird erheblich verbessert. Anstelle von unzähligen
Haushaltsstellen haben wir eine klare Produktstruktur
und damit ein einheitliches Rechnungswesen geschaffen. 

In der Praxis haben sich im Zuge der Anwendung des NKF-
Gesetzes verschiedene Einzelfragen ergeben, die eine Anpas-
sung der Vorschriften in der Gemeindeordnung und der
Gemeindehaushaltsverordnung möglicherweise erforderlich
machen. Rund ein Drittel der Kommunen haben ihr Rech-
nungswesen aber erst zum 1. Januar 2009 auf NKF umge-
stellt. Die Erfahrungen dieser Kommunen sollten ebenfalls
in die Evaluierung einfließen, sodass konkrete Änderungs-
notwendigkeiten abzuwarten bleiben. 

Das NKF hat durch die neue Transparenz das Kostenbe-
wusstsein aller Beteiligten gestärkt. Die neue Haushalts-
wirtschaft ermöglicht konkrete, messbare Vereinbarun-
gen zwischen Rat und Verwaltung, die zur Grundlage der
Steuerung gemacht werden können. Wir bekommen da-
durch die Möglichkeit, unverbindliche Absichtserklärungen
durch eine echte Erfolgskontrolle zu ersetzen. 
Unabhängig von der Einführung des NKF haben die Folgen
der Wirtschafts- und Finanzkrise die Leistungsfähigkeit
vieler Kommunen strapaziert. Insbesondere die Fragen
der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Ge-
meinden (Konnexitätsprinzip) sind kritisch zu beleuchten.
Durch die Einrichtung einer Dialogplattform im Rahmen

Eindeutig ja. Die Doppik hat dazu geführt,
dass die Finanzlage der einzelnen Kom-
mune besser eingeschätzt werden kann.
Entwicklungen sind deutlicher ablesbar
und damit auch besser zu steuern.

Die Transparenz der Haushaltsaufstellung
für die ehrenamtlichen Ratsvertreter hat
sich nicht verbessert. Die Wirkungsorien-
tierung des Haushaltes muss verstärkt
werden. Zahlreiche Rückmeldungen aus
den Kommunen zu Teilbereichen des NKF
machen deutlich, dass es an einigen Punk-
ten noch Feinabstimmungsbedarf gibt.
Diesen Hinweisen gehen wir intensiv nach
und wir werden entsprechende Verbesse-
rungsvorschläge entwickeln.

Die SPD-Fraktion hat in der nun auslaufen-
den Legislaturperiode das Thema „Kom-
munalfinanzen“ zu einem Schwerpunkt
ihrer Arbeit gemacht. Zahlreiche parla-
mentarische Initiativen dienten dem Ziel
die Kommunen zu entlasten und aus-
kömmlich zu finanzieren. Stellvertretend
nenne ich unseren „Stärkungspakt Stadt-
finanzen“, der den besonders notleiden-
den Städten eine Hilfe zur Selbsthilfe bie-
ten soll.

weiter auf Seite 26

FRAGE 1

Seit dem 1. Januar 2009 
müssen alle Kommunen 
doppische Haushalte 
aufstellen. Hat sich die 
Einführung des NKF für 
die Kommunen aus Ihrer 
Sicht bewährt?

FRAGE 2

Welche Änderungs-
notwendigkeiten hat die 
Evaluierung des NKF-
Gesetzes aufgezeigt?

FRAGE 3

Die Kommunen beklagen,
dass das Ausmaß ihrer struk-
turellen Unterfinanzierung
durch Abschreibungen 
und Rückstellungen noch 
deutlicher wird. Einige 
Kommunen sind bereits 
bilanziell überschuldet. 
Wie muss die Landespolitik
reagieren?
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- Landtagsfraktionen
Horst Engel MdL  
ist Sprecher der FDP-Fraktion für 
Verwaltungsstrukturreform, 
Innen- und Kommunalpolitik im
NRW-Landtag

�

Horst Becker MdL 
ist kommunalpolitischer 
Sprecher der GRÜNEN-Fraktion 
im NRW-Landtag

Das NKF ist nunmehr gesetzliche Pflichtvorgabe für alle Kommunen. Mit großem 
finanziellem und personellem Aufwand wurde das NKF eingeführt. Insofern ist jede
Debatte über ein Zurück hinfällig. Sicherlich ist das Bemühen der Städte, diese Vor-
gabe professionell umzusetzen, zu begrüßen. In vielen Fällen hat dies auch zu mehr
Transparenz geführt. Allerdings darf auch nicht verschwiegen werden, dass gerade
in Übergangszeiten zum Teil erhebliche Probleme bestanden. Außerdem bedarf es
einer kontinuierlichen Schulung und Qualifizierung aller Beteiligten, um diesen
Prozess zum Erfolg zu führen und auch eine gewonnene Qualität zu halten. Gera-
de bei der Weiterentwicklung von Kennzahlen und Messgrößen wird sich in den
nächsten Jahren sicherlich noch einiges an Arbeit für die verschiedenen politischen
Ebenen ergeben. Wichtig muss bei allem auch der Dialog zwischen Land als Gesetz-
geber und Finanzaufsicht und den Kommunen sein, um die fachlichen Erkenntnis-
se auch in praktisches Handeln umsetzen zu können.

Es gibt aus unserer Sicht einige Punkte im weiteren Verlauf zu diskutieren. So sind
Bewertungsfragen von Eigentum immer einer fachlichen Debatte und Weiterent-
wicklung unterworfen. Ferner sind die von den kommunalen Spitzenverbänden im
Einzelnen vorgetragenen Änderungsvorschläge zur Ausgleichsrücklage, zum Be-
teiligungswesen oder zu Fragen des Abschlusses zu diskutieren. Hier ist darauf zu
achten, dass der Grundsatz der Transparenz nicht mit einem Höchstmaß an Büro-
kratie für die Städte und Gemeinden erreicht wird. Auch hier ist ein enger Dialog zwi-
schen Landtag und kommunaler Praxis erforderlich. Weiterentwicklungsnotwendig-
keiten sehen wir zum Beispiel auch gerade bei der Bewertung von Investitionsmaß-
nahmen im Bereich der Nothaushaltskommunen.

Die NRW-Kommunen befinden sich in einer katastrophalen Finanzsituation. Mit gera-
de einmal 39 von 427 Städten, Gemeinden und Kreisen verfügen nur noch knapp zehn
Prozent der NRW-Kommunen über einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. Alleine
in der Zeit von Mitte 2005 bis Ende 2009 stiegen die kommunalen Kassenkredite in NRW
um rund 70 % von 10,2 auf rund 17,7 Milliarden Euro. Von dieser Situation sind beson-
ders die Städte und Gemeinden im Ruhrgebiet und im bergischen Städtedreieck betrof-
fen. Die so genannten Memorandum-Städte vereinen mit ihren 4,5 Millionen Einwoh-
nern 10,4 Milliarden Euro an Kassenkreditschulden. Dies entspricht bei 5,9 % der Einwoh-
ner aller deutschen Städte und Gemeinden (ohne Stadtstaaten) 32,9 % der bundeswei-
ten kommunalen Kassenkredite. Diese Entwicklung könnte natürlich auch Folgen für
die Kosten auf dem Kreditmarkt für einzelne Kommunen haben. Viel wichtiger scheint
uns aber zu sein, dass hierauf mit einem politischen und nicht mit einem technischen
Konzept reagiert wird. Wir brauchen jetzt eine umfassende Reform der Kommunalfinan-
zierung. Hier müssen Bund und Land im Verbund mit den Kommunen endlich helfend
aktiv werden. Hier dürfen auch Teilschritte nicht mit dem 

Für die nordrhein-westfälischen Kreise, Städte und Ge-
meinden war diese Umstellung zweifellos ein großer
Kraftakt. Aber es war richtig, diesen Schritt zu tun, denn
dadurch ist die Finanz- und Vermögenssituation wesent-
lich transparenter geworden. So wird heute vor der Be-
schlussfassung über eine Investition viel intensiver über
die Folgekosten gesprochen als in der Zeit der kameralen
Haushalte. Hiervon profitieren alle - die Verwaltung, die
Politik und nicht zuletzt auch die Bürgerinnen und Bürger.

An den Grundaussagen eines kaufmännischen Rechnungs-
wesens rüttelt niemand. Es bleibt also dabei, dass wir ein
kommunales Rechnungswesen haben, dass nicht allein
auf die Geldflüsse abstellt, sondern auch und gerade auf
den Ressourcenverbrauch. Wir sehen auch keine Notwen-
digkeit, die Einheit des Rechnungswesens für Gemeinden
und Gemeindeverbände aufzugeben. Aber wir sollten zum
Beispiel das seinerzeit neu geschaffene Instrument der
Ausgleichsrücklage in Zukunft flexibler ausgestalten. Die
gegenwärtige Deckelung macht die Ausgleichsrücklage
nicht ausreichend attraktiv, um sie als Instrument der Ri-
sikovorsorge gegenüber künftigen Verschlechterungen
bei den Steuereinnahmen zu nutzen. 

Ob man arm oder reich ist, ist keine Frage des Rech-
nungsstils. Aber niemand leugnet, dass das NKF uns 
finanzwirtschaftliche Informationen verschafft, die ein
kameraler Haushalt nicht bietet. Wäre es anders, hät-
te sich im Übrigen der ganze Aufwand nicht gelohnt.
Wir alle miteinander wollten diesen Erkenntniszu-
wachs - die im Landtag vertretenen Fraktionen eben-
so wie die kommunalen Spitzenverbände. Vor einer
Landtagswahl wird der Erkenntniszuwachs gern mit
der Forderung nach mehr Geld aus dem Landeshaus-
halt verbunden. Dies scheint mir in der ebenfalls
schwierigen Haushaltssituation des Landes, das gleich-
wohl Mittel in Rekordhöhe den Kommunen zur Verfü-

�weiter auf Seite 26 weiter auf Seite 26
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Fortsetzung: 
Blitzumfrage bei den NRW-Landtagsfraktionen

Rainer Lux 
MdL (CDU)

Hans-Willi 
Körfges MdL  
(SPD)

Horst Engel 
MdL (FDP)

Horst Becker 
MdL (Bündnis 90/
Die Grünen)

Auch die Landesregierung ver-
folgt das Ziel, die Effizienz und
Effektivität des Verwaltungs-
handelns durch eine Moderni-
sierung des Rechnungswesens
zu steigern. Diese Modernisie-
rung erfolgt im Rahmen des
Programms EPOS. Dabei wird
der Landeshaushalt künftig
Output-orientiert gesteuert.
Wir wollen die Integrierte Ver-
bundrechnung bis 2017 flä-
chendeckend einführen, um im
Anschluss daran den Gesamt-
haushalt auf Produkthaushal-
te umzustellen. Bei der Ent-
wicklung von Standards wer-
den wir auch die Erfahrungen
der Kommunen bei ihrem Um-
stellungsprozess auf die Dop-
pik berücksichtigen.

der schwarz-gelben Koalitions-
vereinbarung im Bund haben
wir erstmalig erreicht, dass be-
reits Anfang März Bund, Län-
der und die kommunalen Spit-
zenverbände über diese struk-
turellen Probleme Gespräche
aufgenommen haben. Nur im
Dialog auf Augenhöhe werden
wir die strukturellen Probleme
der Kommunen nachhaltig
und zukunftsweisend lösen.

Auch hier: Eindeutig ja. Alle
Gründe die für eine Einfüh-
rung auf kommunaler Ebene
sprechen gelten nicht minder
auch für das Land. Der jetzi-
gen Koalition traue ich aller-
dings nicht den Mut und die
Kraft zu, einen Systemwech-
sel bei der Haushaltsaufstel-
lung durchzusetzen.

Die Landesregierung hat die Re-
form des staatlichen Haushalts-
rechts mit dem Projekt „EPOS“
bereits auf den Weg gebracht.
Es wäre auch kaum erklärbar,
wenn man den Kommunen viel
Engagement bei der Einführung
des neuen Rechnungswesens
abverlangt, sich selbst jedoch
tatenlos zurücklehnt. NRW be-
findet sich gemeinsam mit Hes-
sen und Hamburg an der Spitze
der Bewegung. Wir wollen uns
für diese Reform Zeit bis zum
Jahr 2016 nehmen - also unge-
fähr so viel Zeit, wie sie die Kom-
munen im Anschluss an ein in-
tensives Modellprojekt für den
gesamten Reformprozess ein-
schließlich des Gesamtab-
schlusses zur Verfügung hatten.

gung stellt, wenig realistisch
zu sein. Aber ich bin offen für
eine Diskussion mit den Spit-
zenverbänden, ob und inwie-
weit die Regeln über das Not-
haushaltsrecht nachjustiert
werden müssen.

Grundsätzlich begrüßen wir Schritte zu
mehr Transparenz und zur periodenge-
rechten Abbildung von Haushalten. Ins-
besondere ist uns mehr Transparenz auch
bei der Haushaltsabwicklung wichtig. Al-
lerdings schießen derzeit die Kosten und
der personelle Aufwand für das EPOS (Pen-
dant zum NKF) in die Höhe. Gleichzeitig
verweigern die Koalitionsfraktionen die
intensive Einbindung des Parlaments
durch eigene Fachleute in der Landtags-
verwaltung. Ganz entscheidend ist für uns
die Berücksichtigung der Kommunen in
diesem Prozess, da auch sie mittelbar und
unmittelbar von Entscheidungen des Lan-
des abhängig sind. Leider scheint dieser
Weg in der jetzigen Mehrheitskonstellati-
on noch ein steiniger zu sein. 

Verweis auf Dritte unterlassen werden.
Wir setzen uns dafür ein, dass das Land
kurzfristig einen Entschuldungsfonds für
besonders notleidende Kommunen auf-
legt und diesen an konkrete Spar- und
Konsolidierungsauflagen jener Städte
knüpft. Ferner muss insbesondere der
Bund die Kosten der Sozialen Sicherung
deutlich stärker tragen und in einem ers-
ten Schritt die Kosten der Unterkunft statt
mit 23,6 % eher mit 38 % tragen. Ferner
muss der Raubzug durch die kommunalen
Kassen der letzten Jahre beendet und auf
eine neue auch verfassungsrechtlich gesi-
cherte Basis gestellt werden. Insofern un-
terstützen wir hier die Initiative der Kom-
munalen Spitzenverbände zur Änderung
der Artikel 79 der Landesverfassung.

FRAGE 3 Fortsetzung von Seite 24/25

Die Kommunen beklagen, dass das Ausmaß ihrer strukturellen Unterfinanzierung durch Abschreibungen und Rückstellungen
noch deutlicher wird. Einige Kommunen sind bereits bilanziell überschuldet. Wie muss die Landespolitik reagieren?

FRAGE 4

Gibt die Einführung eines kaufmännischen Rechnungswesens auch
für das Land Sinn und wann ist damit zu rechnen?
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• Städte und Gemeinden stehen untereinan-
der in Konkurrenz um Unternehmen, Beschäf-
tigte und Einwohner, um finanzielle Einnah-
men und damit die Finanzierung der kom-
munal bereitgestellten Infrastruktur zu si-
chern. Die Praxis kommunaler Baulandent-
wicklung galt vor diesem Hintergrund lan-
ge Zeit als Erfolgsmodell.

• Veränderte Rahmenbedingungen, allen vo-
ran der demografische
Wandel, konfrontieren
die Kommunen zu-
nehmend mit neuen
Herausforderungen,
wodurch sich an man-
chen Stellen Schwä-
chen der bisherigen, oft nicht bedarfsgerech-
ten und nicht nachhaltigen Ausweisungspra-
xis offenbaren. Der Wettbewerb um Einwoh-
ner setzt Kommunen einem permanenten
Handlungsdruck aus, wobei der Bevölke-
rungsgewinn der einen Gemeinde zumeist
einen Wanderungsverlust für benachbarte
Gemeinden bedeutet.

• Durch verstärkte interkommunale Koopera-
tion könnten Städte und Gemeinden diesen
ruinösen Wettbewerb durchbrechen, die
Auslastung ihrer Infrastrukturausstattung
optimieren und gemeinsam attraktive Wohn-
angebote unterschiedlichster Qualitäten
entwickeln. Sie bietet zudem die Chance, dis-
perses Siedlungswachstum zu verhindern
und die Reduzierung der Flächeninanspruch-
nahme voranzutreiben.

• Gerade in der Wohnbaulandentwicklung
spielt die Gemeindegrenzen überschreiten-
de Zusammenarbeit jedoch bislang kaum ei-
ne Rolle. Demzufolge existieren auch kaum
erprobte Handlungsansätze.

• Angesichts der immensen Herausforderun-
gen ist eine verstärkte Kooperation über kurz
oder lang unausweichlich. Sie bedarf erprob-
ter Modelle und Strategien, die es jetzt zu ent-
wickeln gilt.

• Das Forum Baulandmanagement NRW möch-
te diesen Prozess unterstützen und gemein-
sam mit Land, Kommunen und weiteren

betroffenen Institutionen gangbare rechtli-
che und organisatorische Wege einer koope-
rativen Wohnbaulandpolitik entwickeln.

Das Verhältnis von Städten und Gemeinden
in Nordrhein-Westfalen ist, wie zwischen
Kommunen in ganz Deutschland gleicherma-
ßen, oftmals durch eine ausgeprägte Konkur-
renz gekennzeichnet. Der Wettbewerb um Un-
ternehmen, Beschäftigte und Einwohner er-

wächst aus den hiermit
verknüpften finanziel-
len Einnahmen, denn
als Nutzer wie als Steu-
erzahler tragen Ein-
wohner und Firmen
maßgeblich zur Aus-

lastung und Finanzierung kommunal bereit-
gestellter Infrastruktur bei. Hierzu zählen et-
wa soziale Einrichtungen wie Schulen, Kinder-
gärten und Krankenhäuser ebenso wie tech-
nische Infrastrukturen. Verstärkt wird dieser
Wettbewerb durch die Regelung monetärer
Zuweisungen im Rahmen des kommunalen
Finanzausgleichs, deren Umfang sich primär
an der Einwohnerzahl bemisst.
Vor diesem Hintergrund galt die Praxis kom-
munaler Baulandentwicklung jahrzehnte-
lang als Erfolgsmodell, um finanzielle Einnah-
men und so das Wohl und die Handlungsfä-
higkeit einer Kommune langfristig zu sichern.
Veränderte Rahmenbedingungen, allen voran
der demografische Wandel, konfrontieren die
Kommunen jedoch zunehmend mit neuen He-
rausforderungen: Bereits eingetretene oder zu
erwartende Bevölkerungsverluste und ein
Wandel der Bevölkerungsstruktur stellen be-
sondere Ansprüche an eine zukünftige Sied-
lungsentwicklung, die durch ein oft kleinräu-
miges Nebeneinander von Schrumpfung und
Wachstum, Rückbau und Neubau gleicherma-
ßen bestimmt sein wird. Während in vielen, vor
allem peripher gelegenen Gemeinden baurei-
fes Land als ‚bestens erschlossene Kuhweide‘
vor sich hin vegetiert, sehen sich einige städ-
tische Zentren, etwa entlang der Rheinschie-
ne, einem anhaltend hohem Siedlungsdruck
bei gleichzeitiger Flächenknappheit gegenüber.

Interkommunale Kooperation in der
Wohnbaulandentwicklung 

Angebotsengpässe bzw. stark steigende Prei-
se in bestimmten Marktsegmenten sind die
Folge. 
Unter diesen Umständen offenbaren sich die
in der Praxis bestehenden Schwächen kommu-
naler Baulandausweisung: Denn allzu oft ori-
entiert sich der Umfang des neu ausgewiese-
nen Baulands nicht an der langfristig zu erwar-
tenden lokalen Nachfrage. Eher sind Städte und
Gemeinden durch die Schaffung attraktiver
Baulandangebote bemüht, Anreize zur Ansied-
lung weiterer Haushalte zu setzen. Um für Aus-
wärtige als Wohnstandort interessant zu sein
sowie eine Abwanderung der lokalen Be-
wohnerschaft zu verhindern, sehen sich die
Kommunen genötigt, neues Bauland zu er-
schließen - oftmals bevor bestehende Reser-
ven einer baulichen Nutzung zugeführt wur-
den. Zwar haben heute - auch durch die Arbeit
des Forum Baulandmanagement NRW - zahl-
reiche Kommunen umgesteuert und sind
von dieser reinen Angebotspolitik abgerückt,
doch finden andernorts nach wie vor nicht be-
darfsgerechte bzw. langfristig nachhaltige
Ausweisungen statt.
Diesem überholten Vorgehen muss weiter ent-
gegengewirkt werden! Denn eine größtenteils
angebotsorientierte Baulandausweisung, sei
es zu Wohn- oder Gewerbezwecken, wider-
spricht den Zielen einer nachhaltigen Sied-
lungs- und Umweltpolitik. Da eine große
Zahl von Bauträgern zudem Bauflächen in Orts-
randlage bevorzugt, tendieren viele Kommu-
nen dazu, vorrangig Standorte im schützens-
werten Außenbereich zu erschließen, statt ei-
ne strategische Innenentwicklung zu fokussie-
ren. Wertvolle Landschaft wird auf diese Wei-
se häufig ‚sinnlos‘ zersiedelt. Darüber hinaus
setzt der Wettbewerb um die attraktivsten Bau-
landangebote Städte und Gemeinden einem
permanenten Handlungsdruck aus, um Ein-
wohner innerhalb der eigenen Gemarkungen
zu halten bzw. neu zu gewinnen. 
Das Dilemma: Im regionalen Kontext bedeu-
tet der Bevölkerungsgewinn der einen Gemein-
de zumeist einen Wanderungsverlust für be-
nachbarte Gemeinden, ohne dass die Ge-

Positionspapier der 
Koordinierungsstelle Forum

Baulandmanagement 
NRW vom Januar 2010
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samtentwicklung einer Region offensichtlich
davon profitieren würde. Die interkommuna-
le Standortkonkurrenz mündet folglich in ei-
nem Null-Summen-Spiel - mit teils ruinösen
Konsequenzen! Zumal nicht nur die Kosten-
belastungen jener Gemeinden berücksich-
tigt werden müssen, die Wanderungsverlus-
te erleiden. Dazu kommen die hohen Investi-
tionskosten für die Bereitstellung attraktiver
Baulandangebote, die später aufgrund man-
gelnder Nachfrage oft nicht kompensiert
werden können.
Der Realität interkommunaler Konkurrenz
steht eine seit mehreren Jahren blühende Kon-
junktur des Begriffs der ‚interkommunalen Ko-
operation‘ gegenüber. Der anfänglichen Dis-
kussion um die künftige Handlungsfähigkeit
des Staates und seiner Gebietskörperschaften
folgte seitens Wissenschaft und Politik nach
und nach die verstärkte Forderung nach koope-
rativem Handeln von Städten und Gemeinden.
Vielerorts zeichnet sich bereits heute ab, dass
einzelne Kommunen allein in Zukunft nicht
mehr in der Lage sein werden, sämtliche öf-
fentliche Leistungen anzubieten, die für eine
hohe Lebensqualität von Bedeutung sind.
Durch eine Bündelung ihrer Kräfte im Rahmen
interkommunaler Kooperation können Städ-
te und Gemeinden ihre Infrastrukturausstat-
tung sowie deren Auslastung sicherstellen und
gemeinsam attraktive Wohnangebote un-
terschiedlichster Qualitäten sowie Serviceleis-
tungen entwickeln, welche die Region als
Wohnstandort attraktiver machen. Eine inter-
kommunal abgestimmte Baulandentwick-
lung bietet zudem die Chance, disperses Sied-
lungswachstum zu verhindern und die Redu-
zierung der Flächeninanspruchnahme voran-
zutreiben - beides zentrale Anliegen des neu-
en LEP 2025 für Nordrhein-Westfalen. Ziel
des kooperativen Vorgehens von Städten und
Gemeinden ist eine bedarfsgerechte, qualitäts-
volle und regional ausgerichtete Siedlungsflä-
chenpolitik.
Anders als in Bereichen wie z. B. der Abfall- und
Abwasserentsorgung, aber auch der Einzelhan-
dels- und Gewerbeflächenentwicklung, in
denen zahlreiche Städte und Gemeinden in
Nordrhein-Westfalen bereits erfolgreiche Zu-
sammenarbeit praktizieren, wird die interkom-
munale Ausweisung und Entwicklung von
Wohnbauland unter den meisten Kommunal-
vertretern nach wie vor kaum diskutiert. Be-
denken ergeben sich in erster Linie bei der Fra-

ge, wie Kosten und Nutzen einer Kooperation
gerecht auf alle beteiligten Schultern verteilt
werden können. Das Problem liegt dabei häu-
fig in der Monetarisierung des langfristigen
Nutzens. Darüber hinaus sind bei der Wohn-
baulandentwicklung zahlreiche Folgekosten,
etwa für den Neubau und dauerhaften Unter-
halt entsprechender Infrastrukturen, zu berück-
sichtigen und in entsprechende Überlegungen
einzubeziehen.
Auch die hohe Anzahl verschiedener Akteure
am Wohnungsmarkt (private Investoren und
Kleineigentümer, Wohnungsbaugesellschaf-
ten etc.), die an solch kooperativen Planungen
zu beteiligen wären, jedoch meist kleinteilige
Interessen verfolgen, könnte ein weiterer
Grund für die Zurückhaltung von Politik und
Verwaltung sein. Zwar dürfte die Erkenntnis,
dass diese Zurückhaltung angesichts der sich
künftig vielerorts noch verschärfenden Rah-
menbedingungen aufgegeben werden muss,
mittlerweile in vielen Kommunen angelangt
sein, doch mangelt es an umfassenden kon-
zeptionellen Ansätzen und Orientierungshil-
fen. Diese befinden sich, wenn sie überhaupt
existieren, in den Kinderschuhen, an praktische
Umsetzung gar ist bisher kaum zu denken. In
Nordrhein-Westfalen zeigen lediglich das
Beispiel der Wohnregion Bonn/Rhein-
Sieg/Ahrweiler oder die Aufstellung eines re-
gionalen Flächennutzungsplans im Ruhrgebiet
weiterführende Ansätze auf. 
In Anbetracht der immensen Herausforderun-
gen jedoch ist verstärkte interkommunale Ko-
operation über kurz oder lang unausweichlich.
Die verbleibende Zeit sollte daher genutzt wer-
den, um Modelle und Strategien der Koopera-
tion zu erproben. Dabei muss es nicht prinzi-

piell um die interkommunale Entwicklung von
Wohngebieten gehen: Auch die gemeinsame
Ermittlung und Beurteilung zukünftiger Flä-
chenbedarfe und eine darauf aufbauende
regionale Priorisierung bzw. zeitliche Staffe-
lung der Flächeninanspruchnahme wäre ein
Schritt in die richtige Richtung. Voraussetzung
ist die Unterstützung bzw. sogar aktive Förde-
rung dieses Vorgehens durch die Regionalpla-
nung. Es muss offen diskutiert werden, ob zu-
sätzliche Hilfestellung oder Anreize erforder-
lich sind, welche Städte und Gemeinden zu-
gunsten der Entwicklung und Erprobung ge-
meinsamer Konzepte zum Verzicht auf (ver-
meintliche) eigene Entwicklungsoptionen
bewegen könnten.
Das Forum Baulandmanagement NRW hat das
Thema erneut im Rahmen eines Werkstattge-
sprächs am 15. September 2009 in Aachen auf-
gegriffen. Ziel war es, mit allen interessierten
nordrhein-westfälischen Mitgliedskommu-
nen, mit Projektentwicklern sowie der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft gemeinsam
über Möglichkeiten und Hemmnisse ‚Interkom-
munaler Kooperation in der Wohnbaulandent-
wicklung‘ zu diskutieren. Deutlich zutage
trat dabei die Einsicht, dass eine nachhaltige
Baulandentwicklung nicht durch eine ruinö-
se Konkurrenz von Städten, suburbanem und
ländlichem Raum gelingen kann, sondern
nur durch die Erarbeitung und Umsetzung ge-
meinsam abgestimmter Strategien. Beispie-
le aus anderen Ländern, darunter das erfolg-
reich realisierte interkommunale Wohngebiet
Altenholz-Dänischenhagen-Kiel in Schleswig-
Holstein sowie das Forschungsprojekt ‚PFIF -
Praktiziertes Flächenmanagement in der Re-
gion Freiburg‘ zeigten erste nützliche Lö-
sungsansätze.
Auch die weiteren Fachbeiträge, etwa zur
Kooperation in der Städteregion Aachen, so-
wie die anschließende Diskussion förderten
nicht nur das breit gestreute Interesse am The-
ma zu Tage, sondern machten zudem Mut, sich
in Zukunft weiter damit auseinanderzusetzen.
Aus Sicht der Beteiligten ist besonders die Fra-
ge der Impulssetzung von Bedeutung. In die-
sem Zusammenhang möchte sich das Forum
Baulandmanagement NRW als Partner anbie-
ten, um gemeinsam mit Land, Kommunen und
weiteren betroffenen Institutionen gangba-
re rechtliche und organisatorische Wege einer
kooperativen Wohnbaulandpolitik zu entwi-
ckeln. ●
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Baulandmanagement NRW
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Alexander Sbosny, Sebastian Siebert
Huckarder Straße 12
44147 Dortmund
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E-Mail: kontakt@forum-bauland.nrw.de
Internet: www.forum-bauland.nrw.de
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er Frühling in Hemer kommt aus dem
Münsterland. 60.000 Stiefmütterchen

und 50.000 Vergissmeinnicht, Tausend-
schönchen und Akeleien wuchsen bis vor kur-
zem in Münster-Gievenbeck ihrer eigentli-
chen Bestimmung entgegen: Die Besucher
der Landesgartenschau 2010 mit einem
Blütenmeer zu empfangen. Dazu wurden sie
Mitte März auf Lkw verladen und gesellen
sich nun in Südwestfalen zu den anderen
dort bereits eingesetzten 250.000 Blumen-
zwiebeln, auf dass es nach dem langen
harten Winter endlich Frühling werde.
Beschaulich liegt die Mittelstadt eingebet-
tet in die waldreiche Mittelgebirgsland-

schaft des Sauerlands. Bisher ist Hemer
mit seinen knapp 38.000 Einwohnern vor al-
lem als Industriestadt bekannt. Ab dem 17.
April 2010 soll es darüber hinaus Anzie-
hungspunkt für große und kleine Besucher
werden, wenn die diesjährige Landesgarten-
schau (LGS) hier ihre Pforten öffnet. 
Neben den münsterländischen Frühblütern
gedeihen hier knapp 1.000 neu gepflanzte
Bäume, Sträucher und Stauden sowie eini-
ge Kilometer Hecken. Etwa ein Dutzend
Blumenschauen geben Händlern und Inte-
ressierten die Möglichkeit, auch exotische
Pflanzen zu erstehen.

KASERNENGELÄNDE GENUTZT

Als Ausstellungsgelände dient die ehemali-
ge Blücher-Kaserne. Bis 2007 waren auf dem
drei Hektar großen Areal Bundeswehr-Solda-
ten stationiert, dann übergab man die Schlüs-
sel an die Stadt. Aus der Notwendigkeit, das

Gelände einer neuen Nutzung zuzuführen,
entstanden schließlich die Idee und das
Konzept zur Landesgartenschau 2010. 
Jetzt befinden sich in den alten Kasernenge-
bäuden das so genannte Kulturquartier der
LGS, also Restaurants und Ausstellungsräu-
me, sowie die STALAG-Gedenkstätte, die
auch dem düsteren Kapitel der Kaserne ei-
nen Platz auf der LGS einräumt. Neu entstan-
den ist das Grohe-Forum - eine Multifunk-
tionshalle, die Platz für Veranstaltungen
bietet und im Sommer unter anderem das
Public Viewing für die Fußball-WM beherber-
gen wird.
Unter dem Motto „Zauber der Verwandlung“
findet zum ersten Mal eine LGS auf hügeli-
gem Gelände statt. Fast 100 Höhenmeter
können Besucher zurücklegen, wenn sie
vom Eingang im Kulturquartier durch die The-
mengärten hindurch und die Himmelstrep-
pe hinauf zum neu errichteten Jübergturm
steigen. Aus 240 geraden Hölzern wird die-
se 23 Meter hohe Konstruktion erst an Ort
und Stelle aufgebaut. 

HOLZTURM ALS WAHRZEICHEN

Die Einzelteile aus Lärchenholz wurden in der
Nähe der schwäbischen Stadt Ulm gefertigt.
Von dort gelangen sie per Schwertransport
nach Hemer. Ein aufwändiges Projekt, das vor
allem durch die großzügige Unterstützung
der Stiftung der Sparkasse Märkisches Sau-
erland Hemer-Menden umgesetzt werden
kann. Der Jübergturm soll das Wahrzeichen
der LGS werden.

Die Landesgartenschau 2010, die am 17. April 2010 in der Stadt 
Hemer eröffnet wird, setzt auf Nachhaltigkeit und 
regionale Identität - mit Blick auf langfristigen Freizeitnutzen

Im Blumenmeer liegt
Zwergengold 

� Schauplatz der diesjährigen Landesgartenschau in Hemer ist ein umgewidmetes Kasernengelände

� Von einem Baumhaus bietet sich den 
Besuchern Ausblick auf die Themengärten
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FREIZEIT

Zukunftsweisend und vor allem nachhaltig
will die Landesgartenschau in Hemer sein.
Auch über die Schau hinaus soll das Gelän-
de der aktiven Freizeitgestaltung dienen und
die Stadt noch ein wenig lebenswerter ma-
chen - und das für alle Altersstufen. Für die
Kleinen finden sich zum Beispiel einzigarti-
ge Spielplätze. Der Waldspielplatz Zwer-
gengold liegt inmitten des üppig bewach-
senen Felsenmeers. Die Gesteinsformation
aus dem Tertiär steht seit 1962 unter Natur-
schutz und hat Hemer den Beinamen „Fel-
senmeerstadt“ eingetragen. 

Jetzt wurde hier auf einer Lichtung eine gan-
ze Handwerkssiedlung - unter anderem mit
einer Schmiede, einem Förderturm und ei-
ner Bergwerksbahn zum Toben - errichtet.
„Wir haben damit die alte Hemeraner Sage
‚Zwergengold’ aufgegriffen, die sich um die
Anfänge der Eisenerzgewinnung im Fel-
senmeer rankt. In dem Geotop hat die ers-
te Verhüttung von Eisenerz ihre Wiege - das
ist ein wichtiges Kapitel für Hemer. Uns war
es bei der Planung der Landesgartenschau
Hemer wichtig, regionale Bezüge aufzu-
nehmen“, sagt Landschaftsarchitekt Chris-
tof Geskes, der den Waldspielplatz zusam-
men mit seiner Kollegin Kristina Hack kon-
zipiert hat.

GESTEINSFORMATION EINBEZOGEN

Ganz bewusst wurde das Geotop Felsenmeer
als natürliches Wahrzeichen von Hemer
miteinbezogen und beheimatet künftig
auch die 15 Themengärten. Mal mediterran,
mal asiatisch gestaltet können sich Hausbe-
sitzer hier Ideen für den eigenen Garten ein-
holen. Eine Aussichtsplattform, ein Steg
und eine Brücke wurden neu errichtet, um
das Naturschutzgebiet auch künftig wieder
attraktiv für Touristen zu machen. Die Ge-

samtkosten für alle Baumaßnahmen belau-
fen sich auf rund 1,3 Millionen Euro. Rund 80
Prozent werden durch Fördermittel des Eu-
ropäischen Fonds für regionale Entwick-
lung getragen.
Jugendliche und Sportfans können sich im
Felsenpark über die 2.000 Quadratmeter gro-
ße Skateanlage freuen, die sowohl von
Skateboardern, als auch von Inlineskatern
und BMX-Fahrern genutzt werden soll. In
Deutschland gibt es nur ein Dutzend Anla-
gen dieser Größenordnung. Der Fortge-
schrittenen-Bereich ist wettbewerbstauglich,

sodass hier auch
Meisterschaftswett-
kämpfe ausgetra-
gen werden können. 
Hier hat die Märki-
sche Bank der Stadt
bei der Finanzierung
unter die Arme ge-
griffen und wird da-
für in den kommen-
den zehn Jahren
auch Namensgeber
für die Anlage sein.
Für alle anderen Fa-

milienmitglieder befinden sich ganz in der
Nähe des Skateparks der Wasserspielplatz
und die Gärten der Bewegung, die vor allem
Besucher jenseits der 50 ansprechen sollen.
Für sie wurde ein Fitness-Studio im Freien
konzipiert - eine Idee, welche die verantwort-
liche Hamburger Ingenieurin Renate Zeumer
aus China mitgebracht hat. Die Geräte sind
aus Edelstahl und halten damit auf lange Zeit
der Witterung stand. 

HECKENKABINETT MIT MOTTO 

Entspannender geht es im Park der Sinne zu,
der dritten Komponente
der LGS neben dem Kul-
turquartier und dem Fel-
senpark. Hierher gelangt
man vom Felsenpark aus
durch das Städtemosaik,
in dem sich 15 Nachbar-
städte von Hemer prä-
sentieren. Der Garten
der Sinne besteht - abge-
sehen von einem gro-
ßen Irrgarten aus Hain-
buchen - aus 15 Hecken-

kabinetten, die - eingebettet in ein Meer aus
Wildblumen - jeweils ein besonderes Mot-
to tragen. Es sind dies der „Garten des Ge-
schmacks“, in dem ein äthiopischer Kaf-
feepavillon steht, oder der „Garten des
Gleichgewichtssinns“, wo Besucher ihre Ba-
lance in einem Parcours aus Riesenzahnbürs-
ten testen können.
Zukunftsweisend ist auch die Marketingstra-
tegie der Stadt. Man nutzt unter anderem
das Soziale Netzwerk „wer-kennt-wen“
(WKW) im Internet, um auf die LGS aufmerk-
sam zu machen, und kann dort immerhin
1.000 Mitglieder vorweisen - mehr als alle
anderen deutschen Gartenschauen. Ob sich
dieses Interesse in gesteigertem Besucher-
andrang ab Mitte April niederschlägt, wird
sich zeigen. 15.000 Dauerkarten sind bereits
verkauft. 
Rund 40 Millionen Euro hat das ambitionier-
te Projekt die Stadt gekostet. Dieses Geld soll
kurzfristig eine erfolgreiche Landesgarten-
schau und langfristig eine nachhaltige Stadt-
entwicklung gewährleisten, wünscht sich
Bürgermeister Michael Esken: „Die Bürgerin-
nen und Bürger Hemers werden noch viele
Jahrzehnte von der Landesgartenschau pro-
fitieren. Wir tragen Verantwortung und zei-
gen selbstbewusst Stärke - zum Vorteil der ge-
samten Region Südwestfalen. Die Neu- und
Umgestaltung der Innenstadt und eine hoch
moderne Infrastruktur lassen Hemer zum Vor-
bild für andere Städte werden.“ ●

Die Landesgartenschau Hemer ist vom 
17. April bis zum 24. Oktober 2010 

jeden Tag von 
9.30 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen im Internet unter
www.landesgartenschau-hemer.de

� Hauptattraktion im Garten der Sinne ist der
große Irrgarten aus Hainbuchen

� Für Sportbegeisterte 
wurde auf dem Felsenpark
eine 2.000 Quadratmeter
große Skate-Anlage gebaut
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INFRASTRUKTUR

enk´ ich an unsere Straßen in der
Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht.“

Stadtkämmerer aus allen Ecken der Republik
dürften sich in diesen Tagen mehrfach an
Heinrich Heine erinnert fühlen. Nicht nur, weil
die Winterliebhaber unter ihnen in diesem
Jahr wahrlich ein Märchen erleben konnten.
Sondern weil der bitterkalte Winter, da er end-
lich den Rückzug angetreten hat, allerorten
offenbart, wie hoch der Preis für die unge-
wöhnlich lange Schneeperiode ist.
Aufgeplatzte Fahrbahndecken, tiefe Schlag-
löcher, verschobene Gehwegplatten und ge-
fährliche Stolperkanten treten zutage. Dabei
sind längere Frostperioden an und für sich
nicht problematisch. Schlimm wird es erst,
wenn das Wetter - wie in diesem Winter - häu-
fig wechselt und Straßen sowie Wege schon
zuvor nur notdürftig geflickt waren. 

Das ständige Hin und Her von Tauwetter und
Frost führt dazu, dass Schmelzwasser in be-
reits vorhandene Risse eintritt. Beim nächs-
ten Temperatursturz gefriert das Wasser und
sprengt den Asphalt regelrecht auf. Er-
schwerend kommt hinzu, dass der Einsatz

großer Mengen Streusalz die Straßen und
Wege zusätzlich angreift.

HÄUFIG REIFENSCHÄDEN

Gerade in der dunklen Jahreszeit können Au-
tofahrer die Schäden nicht erkennen - oder
erst dann, wenn es bereits zu spät ist. Rei-
fenschäden sind dann keine Seltenheit.
Bautechnikexperten des TÜV Rheinland
schätzen, dass 30 bis 40 Prozent aller deut-
schen Straßen stark beschädigt sind. Bei die-
sen Dimensionen bleibt den Kommunen
nichts anderes übrig, als die Schäden rasch
punktuell auszubessern. Denn für eine
Grundsanierung der Straßen fehlen die
Mittel.
Dass die Situation den Kämmerern den
Schlaf raubt, hat mehrere Gründe. Zum ei-
nen sind die Kosten für die Beseitigung der
Straßenschäden wegen des jahrelangen
Investitionsstaus ohnehin hoch. Zum ande-
ren setzt ein langer Winter wie der vergan-
gene den öffentlichen Haushalten zu, weil
die Ausgaben für Räumdienste und Streu-
salz überdurchschnittlich hoch ausfallen. 
Nachdem der Bundesverkehrsminister zu-
nächst noch Hilfe in Aussicht stellte, verlau-
tete kurz darauf aus dem Ministerium,
dass die Bundesregierung den Kommunen
kein Geld zur Verfügung stellen könne.
Denn eine Umleitung der Mittel aus den
Konjunkturpaketen in die kommunale Stra-
ßensanierung sei nicht zulässig.

STRAßENPROJEKT LIPPE 

Der Ball liegt also wieder bei den Kommu-
nen. Diese sind nun gefragt, andere Finan-
zierungsmöglichkeiten für die unerwartet
großen Ausgaben aufzutun. Dass es solche
Möglichkeiten gibt, zeigt ein Blick auf den
Kreis Lippe. Dort entschloss man sich bereits
2005 dazu, ein privates Unternehmen mit
der langfristigen Instandhaltung des Stra-
ßennetzes zu beauftragen.
Es folgten eine Prüfung verschiedener Rea-
lisierungsansätze, eine Machbarkeitsstudie
und ein zweistufiges europaweites Ver-
handlungsverfahren mit vorgeschaltetem
Teilnahmewettbewerb. In dessen Verlauf
wurde das Projekt unter Mitwirkung der Bie-
ter zunehmend optimiert. 
Die Aufbaustärke der Straßen wurde in
Abstimmung mit den Bietern mithilfe von
Georadaruntersuchungen und Bohrkernen
an neuralgischen Punkten ermittelt. Am
21.08.2009 wurde der Vertrag mit einer
aus drei Bauunternehmen bestehenden

Die Straßenschäden durch den strengen Winter bringen die
Notwendigkeit nachhaltiger Instandhaltungs-Konzepte ins 
Bewusstsein - etwa die Übertragung auf Private wie im Kreis Lippe

Für 25 Jahre Straßen 
in gutem Zustand 

� Angesichts der Winterschäden stellt sich Experten die drängende Frage, wie die Instandhaltung von
Straßen dauerhaft zu gewährleisten und zu finanzieren ist
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INFRASTRUKTUR / BÜCHER

Arbeitsgemeinschaft über eine Laufzeit
von rund 25 Jahren geschlossen.

INSTANDHALTUNG DURCH PRIVATE

Ergebnis der innovativen Ausschreibung ist
die Übertragung der Instandhaltung des ge-
samten Netzes des Kreises, bestehend aus
rund 435 km Straßen, 115 km Radwegen, 96
Brücken sowie allen Durchlässen, Schächten
und Gräben, auf einen privaten Partner.
Dieser muss klar definierte Straßenzustän-
de erreichen und einhalten. Dabei entschei-
det er aber eigenverantwortlich, welche
konkreten Bauleistungen er zum Erreichen
der vertraglichen Ziele ausführt.
Kernpunkt des Vertrags sind daher nicht ein-
zeln aufgezählte Leistungen, sondern mess-
technisch erfassbare Straßenzustandswer-
te nach geeichten Messverfahren. Diese
Werte muss der Auftragnehmer zwingend
einhalten.
Während der Kreis Lippe Straßenbaulastträ-
ger und Eigentümer der Straßen bleibt und
als solcher weiterhin für Betriebsdienst so-
wie Neu-, Um- und Ausbau verantwortlich
ist, wird der vertraglich vereinbarte Straßen-
zustand über den gesamten Vertragszeit-
raum durch den privaten Partner gewährleis-
tet. Damit kehrt der Kreis der Einzelbeauf-
tragung von Ausbesserungsarbeiten den
Rücken und nimmt fortan den Lebenszyklus
der Straßen in den Blick. Dies ist deshalb sinn-
voll, weil der private Dienstleister im Interes-
se einer wirtschaftlichen Auftragserfüllung
bereits im Ansatz darauf achten wird, dass
Straßen keine Risse oder Löcher bekom-
men, in die Wasser eindringen kann.
Hierdurch ist der Zustand der Straßen nicht
mehr von der momentanen Kassenlage
oder unerwartet strengen Wintermonaten
abhängig. Außerdem werden durch den
neuen Ansatz rund zehn Prozent der Kosten
im Vergleich zur Einzelbeauftragung einge-
spart. Das Fazit fällt entsprechend positiv aus.
„Ich bin davon überzeugt, dass das Straßen-
projekt Lippe für jeden kommunalen Straßen-
träger gute Ansätze und Ideen für die Opti-
mierung des eigenen kommunalen Straßen-
netzes bietet“, sagt Friedel Heuwinkel, Land-
rat des Kreises Lippe. ●

Beihilfenrecht Nordrhein-
Westfalen
Unterstützungsgrundsätze, Vorschussricht linien,
Kommentar von Karl-Heinz Mohr, Ministerialrat a.
D., und Horst Sabolewski, Regierungsdirektor im Fi-
nanzministerium des Landes NRW. 79. Ergänzungs-
lieferung, Stand November 2009, 360 Seiten, Lose-
blattausgabe inkl. Zugang zur Online-Datenbank,
Grundwerk ca. 3.050 Seiten, DIN A 5, in zwei Ord-
nern, 128,00 Euro bei Fortsetzungsbezug (168,00
Euro bei Einzelbezug). ISBN 978-3-7922-0153-4,
Verlag Reckinger, Siegburg. Weitere Informationen
unter www.reckinger.de

Mit der 79. Ergänzungslieferung zum Beihilfen-
kommentar Nordrhein-Westfalen wird wiederum
zu zahlreichen akuten Zweifelsfragen Stellung
genommen. Überarbeitet wurden die Verzeich-
nisse der gebührenrechtlich analogen Bewertun-
gen ärztlicher Leistungen sowie die Übersicht
der empfängnisregelnden Mittel. Schwerpunkt
dieser Ergänzungslieferung ist der Abdruck und
die Überarbeitung der für das Beihilfenrecht be-
deutsamen Vorschriften anderer Rechtsgebiete.
Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang
insbesondere die Bestimmungen der Sozialge-
setzbücher, die Kinder-Richtlinien, die Empfehlun-
gen der Ständigen Impfkommission sowie die
neuen Arzneimittel-Richtlinien des Gemeinsa-
men Bundesausschusses mit den in Frage kom-
menden Anlagen. Damit ist der Kommentar wie-
der auf dem neuesten Stand.
Az.: I/1 047-00 

Laufbahnrecht des Landes
Nordrhein-Westfalen
Kommentar zur Laufbahnverordnung (LVO NRW),
nebst laufbahnrechtlichen Vorschriften für einzel-
ne Beamtengruppen, von Dr. Ronald Rescher und
Heinz D. Tadday, Innenministerium des Landes
Nordrhein-Westfalen. 16. Ergänzungslieferung,
Stand Dezember 2009, 336 Seiten, Loseblattausga-
be, Grundwerk ca. 1050 Seiten, DIN A 5, im Ordner,
98,00 Euro. ISBN 978-3-7922-0162-6, Verlag Re-
ckinger, Siegburg

Mit der vorliegenden 16. Ergänzungslieferung ist
die aufgrund der tiefgreifenden Rechtsänderun-
gen erforderliche Überarbeitung des Kommen-
tars im Wesentlichen erfolgt. Die Vorschriften
der Laufbahnverordnung sind eingehend und
umfassend kommentiert. Ihre Anwendung wird
anhand zahlreicher Beispiele erläutert.
Im Bereich der Kommentierung werden die The-
men Beförderungen, Ordnung der Laufbahnen,
Befähigung, Höchstaltersgrenzen, Fortbildung,
Rotation für Beamte an obersten Landesbehör-
den und Ausnahmeregelungen überarbeitet. Des
Weiteren wird das Stichwortverzeichnis aktuali-

siert sowie die Novellen der Laufbahnverord-
nung der Polizei, des Arbeitsplatzschutzgeset-
zes, des Soldatenversorgungsgesetzes und der
Richtlinie zur Durchführung der Rehabilitation
und Teilhabe behinderter Menschen (SGB IX) im
öffentlichen Dienst im Lande NRW eingearbeitet.
Az.: I/1 043-04-0 

Kommunalverschuldung -
Befund, Probleme, 
Perspektiven 
von Hannes Rehm, Vorstandsvorsitzender der Nord-
deutschen Landesbank, sowie Michael Tholen aus
dem Kreditportfolio Management der Bank, 276
Seiten, Auflage 1, Erscheinungsjahr 2008, Einband:
Hardcover, Preis 57,00 Euro, Berliner Wissenschafts-
Verlag GmbH, ISBN 978-3-8305-1541-8.

Die Autoren verfolgen mit ihrem Buch das Ziel,
den Kommunen Alternativen zum bisherigen Fi-
nanzierungsverhalten aufzuzeigen. Sie geben
zunächst einen umfassenden Überblick über die
Verschuldungssituation der Kommunen in
Deutschland und stellen die Rechtsgrundlagen
für die kommunale Kreditaufnahme analytisch
aufbereitet dar. Wichtige Aspekte stellen hierbei
u. a. die Einführung der Doppik sowie die Einbin-
dung der Kommunen in den Nationalen Stabili-
tätspakt dar. Im Anschluss wird vor dem Hinter-
grund der Föderalismusreform II die Haftungs-
kette der Gebietskörperschaften in Deutschland
hinsichtlich der Finanzverfassung diskutiert. Un-
ter anderem wird die Möglichkeit der kommuna-
len Insolvenz betrachtet und an praktischen Bei-
spielen aus den USA und der Schweiz darge-
stellt. In diesem Zusammenhang wird auch das
Thema "kommunales Rating" ausführlich erör-
tert.
Im zweiten Teil des Buches gehen die Autoren
auf die klassischen und auf die neuen Instrumen-
te des kommunalen Schuldenmanagements ein.
Insbesondere das häufig für Laien intransparen-
te Instrumentarium der Derivate wird hier aus
praktischer Sicht intensiv und anschaulich darge-
stellt. Im letzten Teil werden die Finanzierungsal-
ternativen für die kommunalen Haushalte vor-
gestellt und aus finanz- und ordnungspolitischer
Sicht beurteilt. Die Diskussion reicht von der Pri-
vatisierung über das Betreibermodell bis hin zum
Public Private Partnership. 
Mit dem in der bewährten Reihe „Schriften zur öf-
fentlichen Verwaltung und öffentlichen Wirt-
schaft“ erschienenen Buch werden die Gründe
für die kommunale Verschuldungsentwicklung
und die vielfach komplexen Funktionsweisen der
Finanzmärkte verständlich erläutert. Es leistet ei-
nen Beitrag, um den Einsatz der heutigen mo-
dernen Finanzinstrumente auch für den Nicht-
fachmann transparenter werden zu lassen. 
Az.: IV ●
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Mindesthebesatz bei der
Gewerbesteuer
Der gesetzlich vorgeschriebene Mindesthebesatz
von 200 Prozent für die Gewerbesteuer ist verfas-
sungskonform (nichtamtlicher Leitsatz).

BVerfG, Beschluss vom 27. Januar 2010
- Az.: 2 BvR 2185/04 und 2 BvR 2189/04 - 

Seit dem 1. Januar 2004 sind Gemeinden nach § 1,
§ 16 Abs. 4 Satz 2 GewStG verpflichtet, Gewerbe-
steuern zu einem Mindesthebesatz von 200 %
zu erheben. Zuvor stand es den Gemeinden frei,
jeden beliebigen Hebesatz festzusetzen und
durch eine Festsetzung
des Hebesatzes auf Null
von der Erhebung der Ge-
werbesteuer gänzlich ab-
zusehen.
Die Beschwerdeführerin-
nen, zwei Gemeinden in
Brandenburg, wendeten
sich mit Kommunalver-
fassungsbeschwerden
gegen die Neuregelung.
Sie wollen weiterhin die
Möglichkeit haben, wie in
der Vergangenheit nied-
rigere Hebesätze zu be-
stimmen oder keine Ge-
werbesteuer zu erheben.
Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts
hat die Verfassungsbeschwerden zurückgewie-
sen. Der gesetzlich vorgeschriebene Mindesthebe-
satz von 200 % für die Gewerbesteuer ist verfas-
sungskonform. Die Neuregelung verstoße nicht
gegen die grundgesetzlich gewährleistete kom-
munale Finanzhoheit und die von ihr umfasste
Hebesatzautonomie. Art. 28 Abs. 2 in Verbindung
mit Art. 106 Abs. 6 GG gewährleisten nicht, dass
den Gemeinden das Recht zur Festsetzung des
Hebesatzes der Gewerbesteuer ohne gesetzliche
Einschränkungen eingeräumt werde. Die mit dem
gesetzlichen Mindesthebesatz von 200 % verbun-
dene Beschränkung des Hebesatzrechts berührt
danach die Finanzautonomie der Gemeinde nicht
in ihrem Kernbereich, weil den Gemeinden ein er-
heblicher Gestaltungsspielraum erhalten bleibe.
Die Neuregelung ist danach durch die Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes nach Art. 105 Abs. 2
in Verbindung mit Art. 72 Abs. 2 GG gedeckt. Sie sei
zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit
im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich.
Die Vorschriften verstießen nicht gegen die im
Grundgesetz als Bestandteil der allgemeinen
Selbstverwaltungsgarantie gewährleistete kom-
munale Finanzhoheit. Art. 28 Abs. 2 Satz 3 und Art.
106 Abs. 6 Satz 2 GG gewährleisteten nicht, dass
den Gemeinden das Recht zur Festsetzung des
Hebesatzes der Gewerbesteuer ohne gesetzliche
Einschränkungen eingeräumt wird. Die gemeind-
liche Hebesatzautonomie verlange insbesondere
keine unentziehbare Befugnis der Gemeinden,
auf die Erhebung der Gewerbesteuer ganz zu ver-
zichten. Das Grundgesetz fuße nicht auf einer
einfachgesetzlichen Tradition uneingeschränkter
Gestaltungsfreiheit der Gemeinden bei den Hebe-
sätzen. Mit der wettbewerblichen Funktion der

G E R I C H T
IN KÜRZE

zusammengestellt 
von Hauptreferent 
Andreas Wohland, 

StGB NRW

Diamandouros weiter 
Europäischer 
Bürgerbeauftragter
Nikiforos Diamandouros bleibt weiterhin Euro-
päischer Bürgerbeauftragter. Das Europäische Par-
lament hat den Griechen in geheimer Abstim-
mung bis 2014 wiedergewählt. Dia-
mandouros ist seit 2003 im Amt. Auf-
gabe des 1995 eingeführten Europäi-
schen Bürgerbeauftragten ist es,
Missstände in den EU-Institutionen
zu untersuchen und bei Transparenz-
problemen oder der Zurückhaltung
von Informationen und Dokumenten
zu intervenieren.

Frau führt 
Ausschuss der 
Regionen
Der Vertretung der lokalen und regio-
nalen Gebietskörperschaften der EU
steht erstmals eine Frau vor. Mercedes
Bresso, Präsidentin der italienischen
Region Piemont und ehemalige Abgeordnete des
Europäischen Parlaments, wurde am 10. Februar
2010 zur neuen Präsidentin des Ausschusses der
Regionen (AdR) gewählt. Erster Vizepräsident ist
der Präsident der spanischen Region Murcia, Ra-
món Luis Valcárcel Siso. Neuer Vorsitzender der
24-köpfigen deutschen AdR-Delegation ist Wer-
ner Jostmeier, Landtagsabgeordneter in NRW.
Staatsrätin Dr. Kerstin Kiessler, Mitglied des Se-
nats der Freien Hansestadt Bremen, wurde zur
AdR-Vizepräsidentin gewählt.

Wettbewerb Europäische
Umwelthauptstadt
Insgesamt 17 Städte haben sich um den Titel der
Europäischen Umwelthauptstadt für das Jahr 2012
sowie das Jahr 2013 beworben. Aus Deutschland ist
die Stadt Nürnberg dabei. Antreten wird sie gegen
europäische Zentren wie Barcelona, Budapest, Rom
oder Glasgow, aber auch gegen kleinere Städte
wie Malmö, Murcia, Ebroo oder Vitoria. Mit der is-
ländischen Hauptstadt Reykjavik und dem ukrai-
nischen Torun sind auch zwei Städte aus Staaten
im Rennen, die nicht der EU angehören. Komplet-
tiert wird die Bewerbungsliste durch Antwerpen,
Bologna, Lodz, Ljubljana, Nantes und Sevilla. Im
Oktober 2010 sollen die Preisträger in Stockholm
bekannt gegeben werden.

Mehr Europaschulen 
Die Liste der Europaschulen in Nordrhein-Westfa-
len wächst. Kürzlich wurden weitere 14 Schulen als
Europaschule ausgezeichnet. Nicht ganz drei Jah-
re nach dem Start des Programms gibt es somit
insgesamt 114 zertifizierte Europaschulen im Land.

Der Titel „Europaschule in Nordrhein-Westfalen“
wird an Schulen aller Schulformen verliehen, wenn
bestimmte Kriterien erfüllt sind. Dazu gehören
ein erweitertes Fremdsprachenangebot ebenso
wie bilingualer Unterricht und internationale Pro-
jekte sowie Partnerschaften oder Austauschpro-
gramme. Bei den Berufskollegs oder weiterführen-
den Schulen sind zudem auch Schülerbetriebs -

praktika im Ausland erforderlich.

Zusammenarbeit
zwischen NRW und
Ungarn
Nordrhein-Westfalen und Ungarn
wollen ihre Zusammenarbeit ausbau-
en und haben für die kommenden
zwei Jahre mehr als 20 Projekte und
Kooperationen vereinbart. So sind
künftig unter anderem regelmäßiger
Erfahrungsaustausch zu Themen der
schulischen Ausbildung, polizeilichen
Zusammenarbeit oder der Energiesi-
cherheit geplant sowie Kooperation
in der Forst- und Landwirtschaft und
der Klärschlamm- sowie Abwasser-

entsorgung. Zudem soll eine eigens eingerichtete
Regierungskommission prüfen, ob in Zukunft Pro-
jekte mit Hilfe eines gemeinsamen Fonds verwirk-
licht werden können.

Island hin zur EU
Island will in die Europäische Union. Die Europäi-
sche Kommission hat sich bereits für die Aufnah-
me von Beitrittsverhandlungen mit Island ausge-
sprochen. Das Land bekenne sich uneingeschränkt
zu den gemeinsamen Werten der EU wie Demo-
kratie, Rechtstaatlichkeit und Achtung der Men-
schenrechte. Wegen der wirtschaftlichen Proble-
me Islands müsse es aber erhebliche Herausforde-
rungen auf dem Weg zum Beitritt bewältigen.
Jetzt müssen die EU-Mitgliedstaaten darüber ent-
scheiden, ob Beitrittsverhandlungen mit Island
aufgenommen werden. 

Eurostat zur 
Wirtschaftskraft der 
Regionen 
Das statistische Amt der EU hat eine Zahlenreihe
zur Wirtschaftskraft der Regionen in der EU veröf-
fentlicht. Danach waren die Regionen mit dem
höchsten Wohlstandsniveau - gemessen in Brut-
toinlandsprodukt (BIP) je Einwohner - im Jahr
2007 die Stadt London mit 334 Prozent des EU-
Durchschnitts, das Großherzogtum Luxemburg
mit 275 Prozent, die Städte Brüssel mit 221 Prozent,
Hamburg mit 192 Prozent, Prag mit 172 Prozent
und die Großregion Paris mit 169 Prozent. Auf EU-
Ebene lag das BIP je Einwohner bei 24.900 Euro
pro Jahr im Verhältnis zur Kaufkraft in der Region.
Die Regionen am unteren Ende der Rangfolge be-
finden sich alle in Bulgarien und Rumänien. ●

zusammengestellt von 
Barbara Baltsch, 

Europa-Journalistin, 
E-Mail: barbara.baltsch@

kommunen-in-nrw.de
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nisse des Kölner Straßenkarnevals nach den Er-
fahrungen der letzten Jahre Anlass zu einer diffe-
renzierteren Betrachtung. Es komme alljährlich
durch am Boden liegende Glasflaschen und
Scherben inmitten dicht gedrängter Menschen-
massen zu einer Störung der öffentlichen Sicher-
heit. Nach Auffassung des Senats sei zwar frag-
lich, ob diese Gefahrenlage effektiv durch das in
Rede stehende Glasverbot bekämpft werden kön-
ne, ob unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunk-
ten auch die Inanspruchnahme nicht verantwort-
licher Personen gerechtfertigt sei und ob das Vor-
gehen der Stadt Köln nicht einer besonderen ge-
setzlichen Ermächtigung bedürfe.
Bei der im vorliegenden Eilverfahren gebotenen
allgemeinen Folgenabwägung bestehe jedoch
ein überwiegendes öffentliches Interesse an der
sofortigen Durchsetzung des Glasverbots. Das
von der Stadt Köln ausgearbeitete Kontrollkon-
zept sei nicht von vornherein ungeeignet zur Be-
kämpfung der von Glasbruch beim Karneval aus-
gehenden Gefahren. Es spreche vielmehr vieles
dafür, dass dieses Konzept zu einer erheblichen
Reduzierung der durch Glasbruch verursachten
Schäden führen werde. Diese Annahme rechtfer-
tigten insbesondere die Erfahrungen, welche die
Stadt Dortmund anlässlich der Loveparade im
Jahre 2008 mit einem ähnlichen Konzept ge-
macht habe. Danach sei die Zahl der Schnittver-
letzungen gegenüber einer entsprechenden Vor-
jahresveranstaltung in Essen ganz erheblich zu-
rückgegangen. Gegenüber diesen Gesichtspunk-
ten wiege die mit dem Verbot einhergehende
Belastung für die Karnevalisten, Glasbehältnisse
weder mitführen noch benutzen zu dürfen, weni-
ger schwer.
Hingegen hatte der Antrag Erfolg, soweit er sich
gegen die Androhung von Zwangsmitteln im We-
ge der Allgemeinverfügung richtete. Der Senat
bestätigte die bereits vom Verwaltungsgericht
angeführten Bedenken gegen eine ordnungsge-
mäße förmliche Zustellung an die Betroffenen. Er
wies darauf hin, dass es der Stadt allerdings un-
benommen sei, etwaige Zwangsmittelandrohun-
gen den jeweils Betroffenen vor Ort unmittelbar
zuzustellen.
Zeitgleich lehnte der Senat vier weitere Beschwer-
den von Imbiss- und Kiosk-Betreibern gegen ih-
nen gegenüber ausgesprochene Verkaufsverbote
für Getränke in Glasbehältnissen ab. Die Beschlüs-
se sind unanfechtbar. ●

Gewährleistung eines Hebesatzrechts können
auch gesetzliche Bestimmungen vereinbar sein,
die die Freiheit des Wettbewerbsverhaltens be-
grenzen, um diesen in gemeinwohlverträglichen
Bahnen zu halten. Den Gemeinden sei weder ei-
ne bestimmte Aufkommenshöhe noch die Ge-
werbesteuer als solche von Verfassungs wegen
garantiert.
Die verfassungsrechtliche Gewährleistung des
gemeindlichen Hebesatzrechts lasse allerdings
keine beliebigen Einschränkungen zu. Der „Rah-
men der Gesetze“, an den Art. 106 Abs. 6 Satz 2 GG
das Hebesatzrecht bindet, darf nicht beliebig eng
gezogen werden. Die Finanzhoheit muss den Ge-
meinden im Kern erhalten bleiben. Das Hebesatz-
recht darf nicht unverhältnismäßig beschränkt
werden. 
Diesen Anforderungen werde der gesetzliche Min-
desthebesatz von 200 % für die Gewerbesteuer
gerecht. Die Regelung diene dem legitimen Ziel,
die Bildung von „Steueroasen“ zu verhindern und
die Streuung von Gewerbebetrieben über das
ganze Land hinweg zu fördern, sowie der Siche-
rung der verfassungsrechtlich vorgesehenen Ge-
werbesteuer-Umlage. Da die Berechnung der Um-
lage vom Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer ab-
hänge, kann sich eine Gemeinde durch Festset-
zung des Hebesatzes auf Null der Abführung der
Umlage entziehen. Die Festlegung eines Mindest-
hebesatzes verhindere, dass Gemeinden einen
Anteil an der Einkommensteuer erhalten, ohne
sich an der Gegenfinanzierung durch die Gewer-
besteuerumlage zu beteiligen. Ein Mindesthebe-
satz von 200 % wahre auch die Grenzen der Zu-
mutbarkeit. Das Hebesatzrecht als solches bleibe
den Gemeinden weiter erhalten. Bei dem maßvol-
len, weit unter dem Durchschnitt liegenden Min-
desthebesatz von 200 % ist es ihnen weiterhin
möglich, Standortnachteile auszugleichen und
am interkommunalen Wettbewerb um Gewer-
beansiedlungen teilzunehmen. 

Glasverbot im Kölner 
Straßenkarneval
Der 5. Senat des Oberverwaltungsgerichts für das
Land Nordrhein-Westfalen hat das für den Kölner
Straßenkarneval verfügte Glasverbot der Stadt
Köln bestätigt und damit eine anderslautende Ent-
scheidung des Verwaltungsgerichts Köln aufgeho-
ben.

OVG NRW, Beschluss vom 10. Februar 2010
- Az.: 5 B 119/10 sowie 5 B 147, 148, 149 und 150/10 -

Mit einer für sofort vollziehbar erklärten Allge-
meinverfügung hatte die Stadt Köln für bestimm-
te Zeiten an den Karnevalstagen in der Altstadt,
im Zülpicher Viertel und im Bereich der Ringe ein
allgemeines Verbot ausgesprochen, Glasbehält-
nisse mitzuführen und zu benutzen. 
Zur Begründung seiner Entscheidung hat das OVG
ausgeführt: Zwar werde im Allgemeinen durch
das bloße Mitführen und Benutzen von Glasbe-
hältnissen eine Gefahrenschwelle nicht über-
schritten. Jedoch gäben die besonderen Verhält-
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GVV-Kommunalversicherung VVaG
Aachener Straße 952-958
50933 Köln
Telefon 0221. 48930
www.gvv.de

GVV. Gewachsen aus Vertrauen.

GVV-Kommunalversicherung VVaG 
Der starke Partner von über 6.000
Städten und Gemeinden, Kreisen,
kommunalen Unternehmen und
Sparkassen in Deutschland.

Unser Versicherungsangebot 
im Überblick:

• Allgemeine Haftpflichtversicherung

• Kraftfahrtversicherung

• Vermögenseigenschadenversicherung

• Personalgarantieversicherung 
für Sparkassen

• D&O Versicherung

• Allgemeine Unfallversicherung

• Schülerunfall- und 
Schülergarderobenversicherung

• Sachversicherungen

• Technische Versicherungen

• Ausstellungsversicherung

Angebote mit Beteiligung unserer
Kooperationspartner:

• Rechtsschutzversicherung

• Beihilfeablöseversicherung

• betriebliche Altersvorsorge

Seit 1911 sind wir gewachsen aus 
dem Vertrauen unserer Mitglieder.

Setzen auch Sie auf unsere jahrzehnte-
lange Erfahrung in der Versicherung 
kommunaler Risiken.
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Die Senkung der Energiekosten ist für viele Verbraucher ein Ziel, um Pro-

duktion und Dienstleistung in Deutschland zu sichern. Die erreichte Ermäßi-

gung von Strom- und Gaspreisen ist ein wichtiges Teilergebnis, das aus der

Liberalisierung der Energiemärkte hervorgegangen ist.

Jedoch greifen die geringeren Primärenergie-Bezugskosten für viele Ver-

braucher aus Industrie, öffentlicher Hand, Gewerbe und Wohnungswirt-

schaft zu kurz. Für sie ist noch wichtiger, sich stärker als früher auf ihre

Kernaufgabe zu konzentrieren und den gesamten Bereich der energeti-

schen Anwendungstechnik auszulagern. Energiecontracting eröffnet eine

ausgereifte Möglichkeit dazu.

Was Energiecontracting ist, welche Rolle es im liberalisierten

Energiemarkt spielt, wie es funktioniert, welche Chancen das Verfahren

bietet und welche Risiken es birgt, darüber geben mehr als 50 kompe-

tente Autorinnen und Autoren aus Industrie, Wirtschaft, Politik und

Kommune Auskunft. Im Mittelpunkt des Buches steht eine Sammlung

von Anwendungsfällen mit ausführlicher Darstellung von Verfahrens-

weise und Erfolg.

Die zweite Auflage des Buches wurde völlig neu überarbeitet, erweitert und

aktualisiert. Unter anderem ist ein Verzeichnis aller am Markt agierenden

Contractingunternehmen beigefügt. Das Buch wendet sich an die Entschei-

der in Industrie, Gewerbe, Verwaltung und Wohnungswirtschaft. Aber auch

alle anderen, die in das Contractingverfahren involviert sind, werden ange-

sprochen: Betreiber, Anlagenhersteller, Contractoren, Rechtsanwälte,

Finanzdienstleister, Versicherungen oder Energieberater. Schließlich ist es

lesbar für alle, die etwas über Energiedienstleistung und Energiesparen wis-

sen wollen.

HANDBUCH CONTRACTING

Coupon bitte

per Post oder Fax an:

Krammer Verlag Düsseldorf AG

Goethestraße 75

40237 Düsseldorf 

Telefon 0211/9149-3,

Telefax 0211/9149-480

�

Name

Straße

Postleitzahl/Ort

Datum/Unterschrift

Senden Sie mir: 

das Handbuch Contracting 

zum Preis von 82,50 € zzgl. Versandkosten

Probehefte Ihrer Fachzeitschriften

das komplette Verlagsprogramm 

�

�

�

Das Fachbuch erhalte ich 8 Tage unverbindlich zur Ansicht –  danach übernehme ich das Buch.

HERAUSGEBER WILHELM VON BRAUNMÜHL

2. Auflage 2000, ca. 900 

Seiten,ca. 330 Bilder/ 

Grafiken/Tabellen, Format

14,8 x 21 cm, kartoniert,

Preis 82,50 €, ISBN 

3-88382-075-X, Krammer

Verlag Düsseldorf AG
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